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I

20021

Richtlinien 
für das Beschaffungswesen im Geschäftsbereich 

des Ministeriums des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Beschaffungsrichtlinie)
Runderlass des Ministeriums des Innern

Vom 14. September 2020

1 
Allgemeines

Die Behörden und Einrichtungen1 des Geschäftsbereichs 
des für Inneres zuständigen Ministeriums richten ihre 
Vergabepraxis gemäß den gesetzlichen Anforderungen 
an den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, der Transpa-
renz, der Gleichbehandlung sowie der Mittelstandsförde-
rung aus. Zugleich sollen alle zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten einer Optimierung der Beschaffungsorga-
nisation sowie des Einkaufs genutzt werden. In diesem 
Zusammenhang trägt eine weitgehende Bedarfsbünde-
lung nicht nur zur Senkung der Prozesskosten bei, son-
dern führt im Verhältnis zu den Preisen einer dezentralen 
Beschaffung regelmäßig zu günstigeren Einkaufspreisen.

Diese Richtlinien regeln unter anderem die Durchfüh-
rung von Vergabeverfahren durch eine Zentrale Vergabe-
stelle innerhalb jeder Behörde sowie die Aufgaben und 
Pfl ichten der Zentralen Vergabestelle, die regional kon-
zentrierte Beschaffung bei den Bezirksregierungen, den 
Abschluss von Rahmenvereinbarungen und Sukzessiv-
leistungsverträgen und die elektronische Umsetzung und 
Unterstützung des Vergabeverfahrens im Geschäftsbe-
reich des für Inneres zuständigen Ministeriums auf der 
Grundlage des Runderlasses des Finanzministeriums 
„Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung 
(VV zur LHO)“ vom 10. Juni 2020 (MBl. NRW. S. 309) so-
wie des Runderlasses des Ministeriums der Finanzen 
„Vergabehandbuch für die Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen“ vom 11. Mai 2018 (MBl. NRW. 
S. 342), jeweils in der jeweils geltenden Fassung.

2
Zentrale Vergabestelle

Im Geschäftsbereich des für Inneres zuständigen Minis-
teriums sind Vergabeverfahren auf der Grundlage der im 
Runderlass des Ministeriums der Finanzen „Verwal-
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ festge-
legten Wertgrenze innerhalb jeder Dienststelle von einer 
Zentralen Vergabestelle durchzuführen. Hierzu zählen 
auch die Durchführung von Verfahren nach der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen. Die Zentrale 
Vergabestelle ist innerhalb der Dienststelle organisato-
risch von der bedarfsanmeldenden Stelle und der titel-
verwaltenden Stelle zu trennen. Mit der Zentralisierung 
der Vergabeverfahren soll sichergestellt werden, dass Ver-
gaben einheitlich und unter Beachtung aller rechtlichen 
Anforderungen durchgeführt werden. Die Durchführung 
des Vergabeverfahrens durch die Zentrale Vergabestelle 
umfasst hierbei den gesamten Beschaffungsvorgang ab 
Prüfung des Beschaffungsantrags, das Einholen der An-
gebote bis zur Zuschlagserteilung sowie alle bestehenden 
Informations- und Bekanntmachungspfl ichten. Die Zent-
rale Vergabestelle ist für den rechtmäßigen Ablauf des 
Vergabeverfahrens verantwortlich. 

Bei erhöhter rechtlicher Komplexität des Beschaffungs-
vorhabens kann die Übertragung an Dritte, welche im 
Rahmen eines entsprechenden Vergabeverfahrens gewon-
nen werden, erfolgen, sofern dies im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel möglich ist und das 
Verfahren in enger Abstimmung mit der Zentralen Verga-
bestelle unter Anwendung der Vorgaben des Verpfl ich-
tungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das 
durch §  1 Nummer  4 des Gesetzes vom 15. August 1974 
(BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, durchgeführt wird. 

1 Im Folgenden sind in diesem Erlass mit dem Begriff „Behörde“ auch die 
Einrichtungen gemeint.

Die Festlegung des Vergabeverfahrens, die Prüfung des 
Vergabevorschlags, die Kommunikation im Vergabeverfah-
ren sowie die Zuschlagserteilung obliegen der Zentralen 
Vergabestelle. Die Beantwortung von Bieterfragen erfolgt 
über den Kommunikationsbereich des Vergabemarktplat-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen. In der Bekanntma-
chung muss die Angabe enthalten sein, dass der Dienst-
leister im Auftrag der jeweiligen Behörde handelt und der 
Zuschlag durch die jeweilige Behörde erfolgt. Die Verant-
wortung für das Vergabeverfahren trägt die Behörde.

Die dem Vergabeverfahren generell vorgelagerte Feststel-
lung des Bedarfs obliegt der Bedarfsstelle. Sie hat zu 
prüfen, ob ein Bedarf zur Erfüllung der Aufgaben des 
Landes besteht beziehungsweise entstehen wird, das 
heißt die Vergabe unabdingbar notwendig ist. Sie hat da-
bei unter anderem die Grundsätze der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu beachten. Im Hinblick auf die Vor-
bereitung des Vergabeverfahrens obliegen der Bedarfs-
stelle die Durchführung der Markterkundung sowie die 
Erstellung der Leistungsbeschreibung. Im laufenden Ver-
gabeverfahren wirkt die Bedarfsstelle bei der Beantwor-
tung von Bieterfragen mit und gibt nach fachlicher Prü-
fung der Angebote einen Bewertungsvorschlag ab. Bei 
der Wahrnehmung vorgenannter Aufgaben wird die Be-
darfsstelle von der Zentralen Vergabestelle unterstützt.

Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen muss bis zu der 
im Runderlass des Ministeriums der Finanzen „Verwal-
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ festge-
legten Wertgrenze (Direktauftrag) kein Vergabeverfahren 
durchgeführt werden, sofern das Vier-Augen-Prinzip 
hierbei gewahrt bleibt. Die Beauftragung erfolgt in der 
Regel in eigener Zuständigkeit der Bedarfsstellen unter 
Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. 

Die Zentralen Vergabestellen führen zu statistischen 
Zwecken eine Übersicht über die jährlich von ihnen 
durchgeführten Vergabeverfahren. Diese beinhaltet min-
destens folgende Angaben: 

a)  Auftragsgegenstand,

b)  Wahl der Verfahrensart mit Begründung, 

c)  Auftragswert,

d)  Beteiligung des Beauftragten des Haushalts nach VV 
zu §  55 Nummer  5 der Verwaltungsvorschriften zur 
Landeshaushaltsordnung,

e)  Auftragnehmer,

f)  bei formalen Vergabeverfahren ab 25 000 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) den CPV-Code, 

g)  bei EU-Verfahren die Bekanntmachungs-Nummer 
und 

h)  Rahmenvereinbarungen unter Angabe der Laufzeit 
sowie dem Bestehen einer Öffnungsklausel (Zugriffs-
möglichkeiten anderer Behörden, vergleiche Num-
mer 4). 

Sofern dies für eigene Zwecke dienlich ist, kann diese 
auch weitere Angaben beinhalten (wie zum Beispiel Da-
tum des Beschaffungsantrags, Datum des Zuschlags). 

Die Behörde gewährleistet, dass die Zentrale Vergabe-
stelle über ein zentrales Funktionspostfach mit nachste-
hender Syntax elektronisch zu erreichen ist:

a)  für die Allgemeine Verwaltung

  zentrale.vergabestelle@<Kurzbezeichnung der Be-
rhörde>.nrw.de und

b) für die Polizei

  zvst.<Sitz der Behörde>@polizei.nrw.de.

3
Regional konzentrierte Beschaffungen bei den Bezirks-
regierungen

Zur Erzielung besserer Einkaufkonditionen werden durch 
die Bezirksregierungen in geeigneten Fällen regional kon-
zentrierte Beschaffungen durchgeführt. Hierzu bündeln 
die Bezirksregierungen die Bedarfe der Behörden.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 25 vom 24. September 2020 579

3.1 

Geltungsbereich und örtliche Zuständigkeit

Die regional konzentrierte Beschaffung durch die jeweils 
örtlich zuständige Bezirksregierung können alle Behör-
den des Landes im Geschäftsbereich des für Inneres zu-
ständigen Ministeriums in Anspruch nehmen, sofern sie 
ihren Bedarf vorab gemeldet haben. Entsprechendes gilt 
für andere Behörden des Landes, soweit sie nicht von 
den eigenständigen Beschaffungsregelungen anderer 
Ressorts erfasst werden. Diese können sich ebenfalls an 
den regional konzentrierten Beschaffungen derjenigen 
Bezirksregierung beteiligen, in deren Zuständigkeitsbe-
reich sie ihren Sitz haben.

Die Kreispolizeibehörden beteiligen sich nur, soweit sie 
nicht vorrangig aus dem Artikelbestellkatalog des Lan-
desamts für Zentrale Polizeiliche Dienste bedient wer-
den. 

Örtlich zuständig für die regional konzentrierte Beschaf-
fung sind die Bezirksregierungen für die in ihrem Bezirk 
ansässigen Behörden.

3.2 

Art und Umfang

Die Bezirksregierungen führen im Rahmen der regional 
konzentrierten Beschaffung, insbesondere bezüglich der 
nachstehenden Warengruppen, Beschaffungen durch, so-
fern diese nicht bereits durch den zentralen Landesein-
kauf beschafft werden:

a)  Bürogeräte, einschließlich Kopiersysteme,

b)  Büromaterial (zum Beispiel Kalender, Versandmateri-
alien),

c)  Büromöbel und

d)  Informationstechnik.

Es bleibt den Behörden unbenommen, ihren Bedarf an 
entsprechenden Leistungen zu einem angemessenen Teil 
bei den Justizvollzugsanstalten zu decken (Näheres re-
gelt der Runderlass des Justizministers, zugleich im Na-
men des Ministerpräsidenten und aller Landesminister 
„Öffentliches Auftragswesen; hier: Vergabe von Aufträ-
gen an Justizvollzugsanstalten“ vom 12. November 1976 
(MBl. NRW. S.  2730) in der jeweils geltenden Fassung). 
Weitere für eine regional konzentrierte Beschaffung ge-
eignete Waren beziehungsweise Warengruppen werden 
laufend durch die jeweils örtlich zuständige Bezirksre-
gierung geprüft und festgelegt.

Zur Orientierung der Bedarfsstellen erstellen die Be-
zirksregierungen zu den im Rahmen der regionalkonzen-
trierten Beschaffung auszuschreibenden Warengruppen 
Artikelkataloge, die in den Einkaufskatalog eingestellt 
werden, der über das Vergabeportal des Landes (vergabe.
NRW) zugänglich ist. Die Artikelkataloge sind grund-
sätzlich nur für die Behörden des Geschäftsbereichs des 
für Inneres zuständigen Ministeriums im örtlichen Zu-
ständigkeitsbereich der jeweiligen Bezirksregierung zu-
gänglich. Diese kann weitere Behörden des Landes zur 
Nutzung zulassen, um nach Maßgabe der Nummer  3.1 
auch anderen Behörden eine Teilnahme zu ermöglichen. 
Nicht im Artikelkatalog aufgeführte Artikel beschaffen 
die Behörden in eigener Zuständigkeit. Die Pfl ege des 
Artikelkatalogs obliegt der jeweils zuständigen Bezirks-
regierung. Sie hat die im Katalog aufgeführten Artikel 
regelmäßig auf Aktualität hin zu überprüfen.

3.3 

Verfahren und Verantwortlichkeiten

Die Bezirksregierungen regeln die Bündelung ihres Be-
darfs sowie des Bedarfs der teilnahmeberechtigten Be-
hörden im Übrigen in eigener Zuständigkeit. Sie führen 
die Vergabeverfahren eigenverantwortlich durch und 
sind für die inhaltliche Ausgestaltung des jeweiligen Ver-
tragsverhältnisses zuständig.

Zur Vorbereitung der regionalkonzentrierten Beschaf-
fung melden die sich an der regional konzentrierten Be-
schaffung beteiligenden Behörden gemäß Nummer  3.1 
den Bezirksregierungen elektronisch über vergabe.NRW/
Einkaufskatalog ihren jeweiligen Bedarf. Unabhängig 

davon kann sich die Bezirksregierung zur Vorbereitung 
der Ausschreibung weiterer Artikel an die Behörden 
wenden. 

Die Feststellung des Bedarfs, die Abnahme und Bezah-
lung der bestellten Artikel sowie die Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel obliegt der Behörde, die den jeweili-
gen Bedarf anmeldet. Im Fall einer Bedarfsanmeldung 
ist ein Vergabeverfahren der den Bedarf anmeldenden 
Dienststelle zur Beschaffung gleichartiger Artikel für die 
Dauer der Vertragslaufzeit unzulässig.

4
Rahmenvereinbarungen und Sukzessivleistungsverträge 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sowie einer 
wirtschaftlichen Bedarfsdeckung soll der Bedarf an 
Leistungen möglichst auf der Grundlage von Rahmen-
vereinbarungen oder Sukzessivleistungsverträgen ge-
deckt werden, soweit dies wirtschaftlich und zweckmä-
ßig ist.

Dazu sollen die Zentralen Vergabestellen verstärkt auf 
mögliche Bedarfsbündelungen vor Ort achten und soweit 
nach ihrer Einschätzung möglich und sinnvoll länger-
fristige Rahmenvereinbarungen oder Sukzessivleistungs-
verträge ausschreiben. Mehrfachausschreibungen glei-
cher Leistungen innerhalb eines kurzen Zeitraums sind 
möglichst zu vermeiden. 

Abgeschlossene Rahmenvereinbarungen sind von der Be-
hörde, die die Rahmenvereinbarung ausgeschrieben hat, 
mindestens für die Dauer der Laufzeit der abgeschlosse-
nen Rahmenvereinbarung unter vergabe.NRW/Vergabe-
marktplatz einzustellen, um den für einen Zugriff ande-
rer Dienststellen erforderlichen Informationsstand und 
damit mögliche Synergieeffekte herstellen zu können. 
Soweit die vergaberechtlichen Voraussetzungen für eine 
vorteilhafte Gelegenheit vorliegen, können andere 
Dienststellen darauf zurückgreifen und die Konditionen 
in Anspruch nehmen. Die rechtliche Prüfung der Zuläs-
sigkeit obliegt der anfragenden Dienststelle, die dabei 
von der einstellenden Dienststelle unterstützt wird.

5
Elektronische Umsetzung und Unterstützung des Verga-
beverfahrens

Ausschreibungen sind vollständig elektronisch auszu-
führen. Auf die Vereinfachungen gemäß VV zu § 55 Num-
mer  3, Sätze 2 bis 3 der Verwaltungsvorschriften zur 
Landeshaushaltsordnung wird verwiesen.

5.1

Vergabemarktplatz NRW

Zur softwareseitigen Unterstützung im Bereich des öf-
fentlichen Auftragswesens und der elektronischen Ver-
gabe steht den Behörden der Vergabemarktplatz NRW 
zur Verfügung. Neben umfassenden Informationen zum 
Vergaberecht stellt dieser die elektronische Abwicklung 
des Vergabeverfahrens ab Veröffentlichung über die 
Kommunikation mit den Bietern und die Angebotsab-
gabe bis zum Zuschlag sicher.

5.2 

Einkaufskatalog NRW

Für das Bestell- und Lieferverfahren sowie für die Be-
darfsabfrage von Artikeln aus den landesweit ausge-
schriebenen Rahmenvereinbarungen (siehe Nummer  4) 
und der regionalkonzentrierten Beschaffung (siehe Num-
mer 3) ist der landesweite elektronische Einkaufskatalog 
zu nutzen.

5.3 

Vergabemanagementsystem (VMS)

Das interne Verfahren bei den Zentralen Vergabestellen 
wird durch das Vergabemanagementsystem (VMS) unter-
stützt, welches eine weitgehende elektronische Vorgangs-
bearbeitung durch die Zentralen Vergabestellen ermög-
licht. Weiteres Anwendungsziel vom Vergabemanage-
mentsystem ist die revisionssichere Abbildung des 
gesamten Vergabeprozesses. Das Vergabemanagementsys-
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tem ist von allen Zentralen Vergabestellen des Geschäfts-
bereichs des für Inneres zuständigen Ministeriums zur 
Durchführung von Vergabeverfahren zu verwenden. Die 
Prozessabläufe zur Nutzung des VMS sind dabei stetig 
zu optimieren. 

6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft und am 31. Dezember 2025 außer Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt der Runder-
lass des Innenministeriums „Richtlinien für das Beschaf-
fungswesen im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (Beschaffungs-
richtlinie)“ vom 2. April 2019 (MBl. NRW. S. 160) außer 
Kraft.

- MBl. NRW. 2020 S.

2023

Verwaltungsvorschrift 
zur Zulassung von Fachverfahren 
zur automatisierten Ausführung 
der Geschäfte der kommunalen 

Haushaltswirtschaft nach § 94 Absatz 2 
der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen

(Verwaltungsvorschrift Zulassung 
von Fachverfahren VwV 

Zulassung Fachverfahren)

Bekanntmachung 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Vom 21. September 2020

Auf Grund des § 94 Absatz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. 
April 2020 (GV. NRW. S.  218b, ber. S.  304a) geändert 
worden ist, wird im Benehmen mit dem Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen folgende Verwaltungsvorschrift 
erlassen: 

1
Anwendungsbereich 

Diese Verwaltungsvorschrift ist bei der Prüfung von Pro-
grammen zur automatisierten Ausführung der Geschäfte 
des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesens nach den Regeln des doppischen Finanzwesens 
anzuwenden. 

Sie fasst die aus den im Land Nordrhein-Westfalen gel-
tenden Gesetzen und Verordnungen ableitbaren allge-
mein anerkannten technischen Regeln an Programme 
und Anforderungen des doppischen Finanzwesens zu-
sammen. Deren Erfüllung ist Voraussetzung für die in 
§ 94 Absatz 2 GO NRW festgelegte Programmzulassung 
durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfa-
len (gpaNRW). 

2
Teil  1: Allgemeine Anforderungen an Fachverfahren für 
die automatisierte Ausführung der Geschäfte der kom-
munalen Haushaltswirtschaft

2.1

Abbildung von Sachverhalten und Geschäftsvorfällen 

2.1.1.

Das Programm ermöglicht die nachvollziehbare und 
wirklichkeitsgetreue Eingabe und wiedererkennbare Dar-
stellung von Daten, die einen bestimmten Sachverhalt 
oder Geschäftsvorfall beschreiben. (Kriterium AA1.01)

2.1.2

Das Programm ermöglicht dem Anwender die übersicht-
liche Suche gespeicherter Sachverhalte oder Geschäfts-
vorfälle anhand ihrer charakterisierenden und klassifi -
zierenden Merkmale. (Kriterium AA1.02)

2.1.3

Das Programm gewährleistet, dass Anwendereingaben 
unmittelbar nach Eingabebestätigung zu einer Fort-
schreibung aller relevanten Datenbestände und daten-
technischen Verknüpfungen führen. (Kriterium AA1.03)

2.1.4

Die Bedienoberfl äche der fachlichen Teile des Programms 
ist in deutscher Sprache ausgeführt. Dies gilt auch für die 
in der täglichen Benutzung notwendigen technischen Teile 
der Bedienoberfl äche. (Kriterium AA1.04)

2.1.5

Das Programm bietet die Möglichkeit, die Eingabe in-
nerhalb eines bildschirmorientierten Eingabebereiches 
zu einem Vorgang (zum Beispiel Maske) vor der erkenn-
baren Bestätigung der Werte (zum Beispiel Button ankli-
cken oder Befehl zur Verarbeitung eintippen) über den 
gesamten Eingabebereich zu korrigieren beziehungs-
weise zu verwerfen. (Kriterium AA1.05)

2.1.6

Bei der Ausführung von Programmfunktionen und Rou-
tinen kann der Anwender beziehungsweise die Anwende-
rin erkennen, was das Programm gerade verarbeitet und 
wie er beziehungsweise sie den Vorgang kontrolliert ab-
brechen kann. Nach einem Abbruch soll das Programm 
auf den vorherigen Stand zurückfallen. Für den Anwen-
der beziehungsweise die Anwenderin muss erkennbar 
sein, an welcher Stelle der Programmabbruch erfolgte. 
(Kriterium AA1.06)

2.1.7

Bei längeren Datenverarbeitungsvorgängen wird eine 
Fortschrittsanzeige eingeblendet, aus der hervorgeht, wel-
cher Vorgang läuft. Anwender beziehungsweise Anwende-
rinnen müssen erkennen, dass Verarbeitungsvorgänge er-
folgreich abgeschlossen wurden. (Kriterium AA1.07)

2.2

Orientierung im Programm

2.2.1

Das Programm ist so gestaltet, dass Anwender bezie-
hungsweise Anwenderinnen erkennen können, wo im 
Programm man sich aktuell befi ndet. (Kriterium AA2.01)

2.2.2

Die Bedienelemente des Programms sind verständlich 
gestaltet und ermöglichen eine eindeutige Bedienung der 
Programmfunktionen. Sie lösen ein üblicherweise er-
wartbares Ergebnis aus. (Kriterium AA2.02)

2.2.3

Das Programm folgt bei der Bedienung einem einheitli-
chen und nachvollziehbaren Standard. (Kriterium AA2.03)

2.3

Plausibilitätskontrollen

2.3.1

Das Programm erkennt formale Fehleingaben und ver-
hindert deren Weiterverarbeitung. Dies betrifft in der 
Hauptsache die Eingabe von Werten außerhalb formal 
gültiger Wertebereiche (z.B. falsche Datumswerte, Son-
derzeichen in Namen, Berücksichtigung von Pfl ichtfel-
dern). Offensichtliche logische Beziehungen zwischen 
verschiedenen Eingabefeldern werden dabei berücksich-
tigt. (Kriterium AA3.01)
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2.3.2.

Das Programm warnt, wenn die eingegebenen Daten 
trotz formaler Richtigkeit nicht korrekt weiterverarbei-
tet werden können. Gründe können sein: Offensichtlich 
logische Beziehungen zwischen verschiedenen Eingabe-
feldern werden nicht berücksichtigt, die Weiterberech-
nung führt zu Werten außerhalb gültiger Wertebereiche, 
es werden offensichtlich gesetzliche Vorgaben verletzt, 
der eingegebene Wert steht im Widerspruch zu sonstigen 
im Programm hinterlegten Daten (zum Beispiel im Wi-
derspruch zu Wertetabellen oder auf vorherigen Masken 
erfassten Werten). (Kriterium AA3.02)

2.3.3

Bei folgenschweren Aktionen warnt das Programm den An-
wender beziehungsweise die Anwenderin und ermöglicht 
ihm beziehungsweise ihr den Abbruch. (Kriterium AA3.03)

2.3.4

Das Programm überwacht die Eindeutigkeit von kenn-
zeichnenden Werten und Indizes. (Kriterium AA3.04)

2.4

Berechnungen

2.4.1

Das Programm führt Berechnungen so durch, dass sie 
mathematisch korrekt, nachvollziehbar und gesetzeskon-
form erfolgen. (Kriterium AA4.01)

2.5

Übersichtlichkeit der Darstellung

2.5.1

Das Programm ermöglicht den Ausdruck aller im Pro-
gramm gespeicherten Daten. (Kriterium AA5.01)

2.5.2

Das Programm stellt bei der lesbaren Ausgabe die Sach-
verhalte für den Anwender beziehungsweise die Anwen-
derin übersichtlich und klar dar. Vom Programm er-
zeugte Dokumente sind für den Adressaten verständlich, 
lesbar und entsprechen den geltenden Formvorschriften. 
(Kriterium AA5.02)

2.6

Personendaten (Personendatenspeicherung, -sperrung, 
-auskunft und -übermittlung)

2.6.1

Das Programm ermöglicht die Speicherung und Verwal-
tung von folgenden Personendaten: Anrede, Titel, Vorna-
men, Nachnamen, Namenszusatz, Firmenbezeichnung, 
Adresse, Postfachadresse, Länderbezeichnung, Zah-
lungsweginformationen, Steueridentifi kationsmerkmal. 
(Kriterium AA6.01)

2.6.2

Das Programm ermöglicht die Speicherung und Verwal-
tung von SEPA-Mandaten. (Kriterium AA6.02)

2.6.3

Das Programm ermöglicht den Aufbau und die Anwen-
dung von Regeln, nach denen die gespeicherten Zah-
lungsweginformationen und Mandate bei Forderungstat-
beständen zur Durchführung von Lastschriften und Er-
stattungen automatisiert zur Anwendung kommen. 
(Kriterium AA6.03)

2.6.4

Das Programm ermöglicht auf der Grundlage der gespei-
cherten Personendaten die Speicherung und Verwaltung 
von Gesamtschuldnerschaften. (Kriterium AA6.04)

2.6.5

Das Programm ermöglicht die Löschung von personen-
bezogenen Daten durch den Anwender beziehungsweise 
die Anwenderin. (Kriterium AA6.05)

2.6.6

Das Programm ermöglicht die Unterbindung der Weiter-
verarbeitung einzelner personenbezogener Daten, zum 
Beispiel durch Sperrkennzeichen. (Kriterium AA6.06)

2.6.7

Durch das Programm sollen die Anwender beziehungs-
weise Anwenderinnen in ihrer gesetzlich begründeten 
Pfl icht zur Auskunftserteilung unterstützt werden. Beim 
Zugriff auf personenbezogene Daten ist das Programm 
in der Lage zu protokollieren, welche Selektionskriterien 
wann und von wem benutzt worden sind. (Kriterium 
AA6.07)

2.7

Bescheidgestaltung

2.7.1

Bescheidinhalt

2.7.1.1

Das Programm ermöglicht das Erstellen von Bescheiden 
mit folgenden Angaben: erlassende Behörde, Bescheid-
datum, Inhaltsadressat (Abgabeschuldner), Bekanntga-
beadressat (bei Abweichung vom Inhaltsadressaten), Ad-
resse des Empfängers (gegebenenfalls abweichend von 
Inhalts- und Bekanntgabe-Adressat), Angaben zum Ob-
jekt (z.B. Abgabenobjekt), Grund des Bescheides, festzu-
setzender Betrag, Begründung, Leistungsgebot, Zah-
lungsweg der erlassenden Behörde, kassentechnisches 
Merkmal für die Zuordnung von Zahlungen, Rechtsbe-
helfsbelehrung. (Kriterium AA7.01)

2.7.1.2

Das Programm unterstützt die Erstellung einer Voraban-
kündigung bei Lastschrifteinzug. (Kriterium AA7.02)

2.7.1.3

Das Programm ermöglicht die Darstellung folgender An-
gaben auf den einzelnen Seiten von Bescheiden: Seiten-
zahl, Information, die erkennen lässt, ob es eine Folge-
seite gibt, Kennzeichnung, die bei mehrseitigen Beschei-
den erkennen lässt, dass die Seite Bestandteil des 
betreffenden Bescheides ist. (Kriterium AA7.03)

2.7.1.4

Das Programm ermöglicht die übersichtliche und nach-
vollziehbare Darstellung von Zusammenhängen auf Be-
scheiden. (Kriterium AA7.04)

2.7.2

Bescheide für Gesamtschuldnerschaften

2.7.2.1

Das Programm ermöglicht in den Fällen, in denen meh-
rere Gesamtschuldner einer gemeinsamen Zahlungsver-
pfl ichtung zugeordnet sind (Gesamtschuldnerschaft), die 
Erstellung eines Bescheides an ausgewählte Gesamt-
schuldner zum Zweck der Einzelbekanntgabe. Auf jedem 
dieser Bescheide ist ersichtlich, dass eine Zahlung er-
wartet wird. (Kriterium AA7.05)

2.7.2.2

Das Programm ermöglicht die Kennzeichnung, Verwen-
dung und Änderung eines Gesamtschuldners als Be-
kanntgabeadressat für die Gesamtschuldnerschaft. (Kri-
terium AA7.06)
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2.7.2.3

Das Programm ermöglicht für jeden Gesamtschuldner 
die Erstellung inhaltsgleicher Abschriften von Beschei-
den. (Kriterium AA7.07)

2.7.2.4

Das Programm ermöglicht für Ehegatten oder Ehegatten 
mit ihren Kindern oder Alleinstehende mit ihren Kin-
dern die Ausfertigung eines Bescheides unter ihrer ge-
meinsamen Anschrift. (Kriterium AA7.08)

2.8

Grundlegende Anforderungen des Zugriffs-Schutzes

2.8.1

Anwenderkontrolle

2.8.1.1

Das Programm ermöglicht zur Anwenderkontrolle die 
Anlage und Verwaltung von Anwenderzugängen für je-
den Anwender beziehungsweise jede Anwenderin im 
Programm. Die Programmfunktionen zur Anwenderzu-
gangsverwaltung sind vor unbefugtem Zugriff geschützt. 
(Kriterium AA8.01)

2.8.2

Passwortvergabe

2.8.2.1

Das Programm ermöglicht bei der Verwendung von Pass-
wörtern zur Absicherung von Anwenderzugängen die Ein-
haltung folgender Grundanforderungen: Das Passwort ist 
bei der Eingabe nicht sichtbar. Eine augenblickliche Sicht-
barmachung durch den Anwender beziehungsweise die An-
wenderin ist zulässig. Jeder Anwender beziehungsweise 
jede Anwenderin hat ein eigenes Passwort, welches er be-
ziehungsweise sie selber ändern kann. Die Passworteingabe 
kann nicht umgangen werden. (Kriterium AA8.02)

2.8.2.2

Bei der Passworteinrichtung beziehungsweise -änderung 
stellt das Programm zwei getrennte Eingabefelder zur 
Passwortwiederholung bereit und überprüft deren Über-
einstimmung. (Kriterium AA8.03)

2.8.2.3

Passwörter werden im System verschlüsselt abgelegt und 
sind gegen unbefugte Schreib- und Lesezugriffe ge-
schützt. (Kriterium AA8.04)

2.8.2.4

In vom Programm erzeugten Protokollen oder Dateien 
dürfen Passwörter nie in Klarschrift erscheinen. (Krite-
rium AA8.05)

2.8.3

Anwenderanmeldung

2.8.3.1

Das Programm gestattet die Einstellung von Zugangs-
restriktionen als Reaktion auf mehrfache Falscheingaben 
von Passwörtern. (Kriterium AA8.06)

2.8.3.2

Alle Anmeldungsversuche werden anwenderbezogen 
protokolliert. (Kriterium AA8.07)

2.8.4

Passwortregeln

2.8.4.1

Für neu im Programm eingerichtete Passwörter kann eine 
Mindestlänge eingestellt werden. (Kriterium AA8.08)

2.8.4.2

Für neu im Programm eingerichtete Passwörter können 
variable Komplexitätsregeln hinterlegt werden. (Krite-
rium AA8.09)

2.8.4.3

Im Programm kann eingestellt werden, dass Anwender 
beziehungsweise Anwenderinnen das Passwort regelmä-
ßig (zum Beispiel spätestens aller 90 Tage) wechseln 
müssen. (Kriterium AA8.10)

2.8.5

Zugriff auf Daten und Funktionen / Zugriffskontrolle

2.8.5.1

Das Programm ermöglicht zur Zugriffskontrolle die Ver-
gabe individueller beziehungsweise differenzierter Zu-
griffsrechte der Anwender beziehungsweise Anwenderin-
nen für die einzelnen Programmfunktionen und -aufga-
benbereiche. Die Programmfunktionen zur Verwaltung 
der Zugriffsrechte sind vor unbefugtem Zugriff ge-
schützt. (Kriterium AA8.11)

2.8.5.2

Für Aufgaben der Zugriffsverwaltung auf Programme, 
Programmfunktionen, Daten und Datenbereiche und zur 
entsprechenden Verwaltung der Programmanwender be-
ziehungsweise Programmanwenderinnen können spezi-
elle Administratorzugänge ohne Zugang zu fachlichen 
Informationen des Programms eingerichtet werden. (Kri-
terium AA8.12)

2.8.5.3

Für die interne und externe Prüfung können im Pro-
gramm spezielle Zugänge für Prüfer und Prüferinnen 
eingerichtet werden. (Kriterium AA8.13)

2.8.5.4

Das Programm ermöglicht die Beschränkung des schrei-
benden und lesenden Datenzugriffs eines Anwenders be-
ziehungsweise einer Anwenderin auf einzelne, fachlich 
abgrenzbare Datenbereiche. Gleiches gilt für personen-
bezogene Daten. (Kriterium AA8.14)

2.8.5.5

Es ist möglich, den Umfang des schreibenden, lesenden 
und / oder ergänzenden Zugriffs auf die Daten zu einer 
Person durch Zugriffsrechte für verschiedene Anwender 
beziehungsweise Anwenderinnen zu differenzieren. (Kri-
terium AA8.15)

2.8.5.6

Das Programm verhindert schreibende Zugriffe auf im 
Programm gespeicherte abgeschlossene Sachverhalte 
und rechtsgültig verabschiedete Informationen. (Krite-
rium AA8.16)

2.8.6

Anwenderrechte-Zuordnung

2.8.6.1

Im Programm müssen Rollen angelegt werden können, 
die über bestimmte aufgabenbezogene Zugriffsrechte 
verfügen. Diesen Rollen können im Rahmen der Rechte-
verwaltung konkrete identifi zierbare Anwender und An-
wenderinnen zugeordnet werden. (Kriterium AA8.17)

2.8.6.2

Die Änderung von Zugriffsrechten wird durch das Pro-
gramm protokolliert. Das entsprechende Protokoll ist vor 
unbefugter Veränderung geschützt. (Kriterium AA8.18)
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2.9

Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten

2.9.1

Anforderungen an die Speicherung von Stammdaten

2.9.1.1

Das Löschen von Daten ist nur möglich, wenn dies recht-
lich zulässig ist. Das Programm warnt den Anwender be-
ziehungsweise die Anwenderin vor dem Löschen von Da-
ten und ermöglicht ihm beziehungsweise ihr den Ab-
bruch. (Kriterium AA9.01)

2.9.1.2

Das Programm protokolliert jeden ändernden Zugriff auf 
Stammdaten durch die Speicherung insbesondere folgen-
der Informationen: Wert alt / Wert neu, Autor / Autorin 
und Zeitpunkt der Änderung. Der Zeitraum der Protokol-
lierung muss fl exibel einstellbar sein. (Kriterium AA9.02)

2.9.1.3

Jeder ändernde Zugriff auf fi nanzwirksame Stammdaten 
wird über einen längeren Zeitraum verfolgbar feldbezo-
gen protokolliert (Historie fi nanzwirksamer Stammda-
ten). Vorhergehende Inhalte der Datensätze können auch 
nachträglich eingesehen werden. (Kriterium AA9.03)

2.9.1.4

Das Programm verhindert das Löschen von Stammdaten, 
die noch verwendet werden oder die in Beziehung zu an-
deren Daten stehen. (Kriterium AA9.04)

2.9.2

Anforderungen an die Speicherung von Bewegungsdaten 

2.9.2.1

Das Programm verhindert das Löschen oder Ändern von 
Bewegungsdaten. Das Programm protokolliert recher-
chierbar Entstehungszeitpunkt und Autor von Bewe-
gungsdaten. (Kriterium AA9.05)

2.9.3

Sonstige Anforderungen zur Datenprotokollierung

2.9.3.1

Das Programm ermöglicht die Einstellung differenzierter 
Zugriffsrestriktionen für die systematische Auswertung 
der im Rahmen der Datenprotokollierung anfallenden 
Informationen. (Kriterium AA9.06)

2.9.3.2

Das Programm verhindert die nachträgliche Verände-
rung der im Rahmen der Datenprotokollierung anfallen-
den Informationen innerhalb der gesetzlich vorgeschrie-
benen Zeiträume. (Kriterium AA9.07)

2.9.3.3.

Das Programm unterstützt die zeitraumbezogene Lö-
schung historisierter beziehungsweise protokollierter In-
formationen. (Kriterium AA9.08)

2.10

Datensicherung

2.10.1

Das Programm unterstützt die Erstellung von Siche-
rungskopien auch zum Zweck der externen Aufbewah-
rung, zu einem vom Anwender beziehungsweise von der 
Anwenderin wählbaren Zeitpunkt. (Kriterium AA10.01)

2.10.2

Zusammen mit dem Programm wird eine Dokumenta-
tion zur Datensicherung und Datenwieder-herstellung 

der im Programm gespeicherten Fachdaten und Einstel-
lungen bereitgestellt. (Kriterium AA10.02)

2.11

Ablaufsicherheit, Schutz vor Datenverlust

2.11.1

Das Programm arbeitet in einer vom Hersteller empfoh-
lenen Umgebung stabil, so dass eine anwenderübliche 
Nutzung gewährleistet ist. Die Funktionalitäten des Pro-
gramms sind dokumentiert. Programmbedingte Fehlersi-
tuationen sind anwendergerecht dokumentiert. (Krite-
rium AA11.01)

2.11.2

Das Programm unterstützt Möglichkeiten, mit angemes-
senem Aufwand die Daten wiederherzustellen, die durch 
Programmfehler, Systemabstürze, Stromausfälle und 
sonstige Ereignisse beschädigt werden. Anwender und 
Anwenderinnen werden durch die Dokumentation über 
das Verhalten bei Systemabstürzen und Fehlern infor-
miert. (Kriterium AA11.02)

2.12

Programmdokumentation

2.12.1

Alle Dokumentationsteile liegen in deutscher Sprache 
vor. (Kriterium AA12.01)

2.12.2

Die Anwender des Programms haben die Möglichkeit zur 
programmunabhängigen dauerhaften und lesbaren Auf-
bewahrung von Dokumentationsständen. Änderungen 
einer Verfahrensdokumentation müssen historisch nach-
vollziehbar sein. (Kriterium AA12.02)

2.12.3

Das Programm ist in ausreichendem Umfang und hinrei-
chend aktuell dokumentiert. Insbesondere werden eine 
fachliche sowie eine technische Produktbeschreibung, 
eine fachliche Dokumentation, eine technische Betriebs-
beziehungsweise Systemdokumentation (inkl. Sicher-
heitsdokumentation, mit welchen Maßnahmen beim Be-
trieb des Programms die Sicherheit der damit verbunde-
nen IT-Systeme und IT-Anwendungen gewährleistet 
werden kann) sowie Änderungsinformationen („Release-
notes“) bereitgestellt. (Kriterium AA12.03)

2.12.4

Für das Programm existiert ein dokumentiertes Verfah-
ren zur Behebung von Programm- und Dokumentations-
fehlern unter Zugriff auf die Supportwege des Pro-
grammentwicklers inklusive defi nierter Eskalationsopti-
onen im Fall des Misserfolgs. Die dem Anwender 
beziehungsweise der Anwenderin zur Verfügung gestell-
ten Kommunikationswege sind dokumentiert. (Kriterium 
AA12.04)

2.12.5

Das Programm ist unter Berücksichtigung seiner Ein-
satzbedingungen im Rahmen einer Produktdokumenta-
tion ausreichend beschrieben. Insbesondere sind angege-
ben: Benennung beziehungsweise Titel des Dokumentes, 
Name beziehungsweise Version des dokumentierten Pro-
gramms, Autor beziehungsweise Ansprechpartner zur 
Dokumentation, Redaktions-beziehungsweise Ausgabe-
datum. Zur Dokumentation insgesamt und zu den ein-
zelnen Dokumenten existieren Inhaltsübersichten, Indi-
zes, Suchfunktionen und/oder andere Hilfsmittel zum si-
cheren Auffinden von Dokumentationsinformationen. 
Die Produktdokumentation liegt in einer verbindlichen 
und inhaltlich hinreichend bestimmten Form vor; sie 
kann in angemessener Frist lesbar gemacht werden. (Kri-
terium AA12.05)
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2.12.6

Im Programm sind folgende Angaben erkennbar: Name, 
Versionsnummer, Releasestand (Datumsangabe) des Pro-
gramms und gegebenenfalls der Programmteile. (Krite-
rium AA12.06)

2.12.7

Die Programmnutzung wird durch eine direkt aus dem 
Programm aufrufbare Hilfefunktion unterstützt. (Krite-
rium AA12.07)

2.12.8

Die zum Programm bereitgestellten Änderungsdoku-
mentationen enthalten eine vollzählige Aufl istung der 
hinsichtlich der Programmfunktionalität und seiner 
technischen Einsatzbedingungen relevanten Änderungen 
sowie pro Änderung: Beschreibung der durchgeführten 
Änderung, gegebenenfalls Maßnahmen von Anwendern, 
welche im Kontext der Programmänderung erforderlich 
sind, gegebenenfalls Hinweise zu Einsatzmodalitäten 
(zum Beispiel genutzte Module), bei denen diese Ände-
rung relevant ist, Erkennbarkeit von Programmversion 
beziehungsweise Datum, ab welchem diese Änderung 
eingeführt wurde. (Kriterium AA12.08)

2.13

Schnittstellen

2.13.1

Das Programm stellt die regelmäßige automatisierte und 
ordnungsgemäße Übernahme von fi nanzwirksamen In-
formationen aus Fremdprogrammen (fi nanzwirksamer 
Datenimport) sicher. (Kriterium AA13.01)

2.13.2

Das Programm stellt die regelmäßige automatisierte und 
ordnungsgemäße Bereitstellung von fi nanzwirksamen 
Daten an Fremdprogramme (fi nanzwirksamer Datenex-
port) sicher. (Kriterium AA13.02)

2.13.3

Das Programm unterstützt die Bereitstellung wichtiger 
Stamm- und Bewegungsdaten an Fremdprogramme über 
eine dokumentierte Schnittstelle in einem standardkon-
formen Format. (Kriterium AA13.03)

2.13.4

Möglichkeiten des fi nanzwirksamen oder personenbezo-
genen externen Datenzugriffs, die über die in den o. g. 
Kriterien hinausgehen, sind im Rahmen der (techni-
schen) Programmdokumentation aufgezählt. Die damit 
verbundenen Risiken für den Zugriff auf die im Pro-
gramm gespeicherten Finanz- und Personendaten und 
Möglichkeiten ihrer Vermeidung sind beschrieben. (Kri-
terium AA13.04)

3
Teil 2: Anforderungen des doppischen Finanzwesens für 
Fachverfahren in der kommunalen Haushaltswirtschaft 

3.1

Modul Haushaltsplanung

3.1.1

Kontensystematik und Grundlagen

3.1.1.1

Das Programm ermöglicht die Hinterlegung folgender 
Grunddaten der Gemeinde beziehungsweise des Ge-
meindeverbandes: Name der Gemeinde beziehungsweise 
des Gemeindeverbandes, Amtlicher Gemeindeschlüssel, 
Gläubiger-Identifi kationsnummer. (Kriterium 1HHP-1)

3.1.1.2

Das Programm ermöglicht die Hinterlegung der Zah-
lungswege der Gemeinde beziehungsweise des Gemein-
deverbandes. (Kriterium 1HHP-2)

3.1.1.3

Das Programm unterstützt die laut Kontenrahmen NRW 
vorgeschriebene Kontostruktur. Die der Kontensystema-
tik zugeordneten Texte des Kontierungsplans sind im 
Programm hinterlegt und können bei der Verwendung 
der Kontensystematik abgerufen werden. Dies schließt 
die Ausgabe am Bildschirm und in Druckform ein. (Kri-
terium 1HHP-3)

3.1.1.4

Das Programm verhindert die mehrfache Anlage von 
Konten beziehungsweise Produktsachkonten im anwen-
derindividuellen Kontenplan. (Kriterium 1HHP-4)

3.1.1.5

Das Programm muss zusätzlich zu den Konten einen 
mindestens zweistelligen Produktrahmen verwalten. Die 
nach den gültigen VV zur KomHVO NRW vorgeschriebe-
nen Produktbereiche sind verbindlich darzustellen. Die 
produktorientierten Merkmale (dreistellige Produkt-
gruppen) für die Kommunalen Finanz- und Personalsta-
tistiken müssen automatisiert bedient werden können. 
(Kriterium 1HHP-5)

3.1.1.6

Das Programm ermöglicht die Zuordnungen zwischen 
Elementen des Produktplans und Elementen des Kon-
tenplans (zum Beispiel Produktsachkonten). (Kriterium 
1HHP-6)

3.1.1.7

Das Programm unterstützt die Erstellung frei gruppier-
barer Auswertungen über die Kontensystematik für Prü-
fungs- und statistische Zwecke. (Kriterium 1HHP-7)

3.1.1.8

Die in NRW nach der KomHVO NRW verbindlichen Pro-
duktstrukturen und -texte sind im Programm voreinge-
stellt. (Kriterium 1HHP-8)

3.1.1.9

Das Programm unterstützt eine automatisierte Teilpla-
nung auf den in NRW möglichen Planungsebenen. (Kri-
terium 1HHP-9)

3.1.1.10

Das Programm unterstützt die Einrichtung individueller 
Produktstrukturen im Rahmen der jeweils vom Gesetz-
geber gewährten Anpassungsmöglichkeiten. (Kriterium 
1HHP-10)

3.1.1.11

Das Programm unterstützt die Erstellung frei gruppier-
barer Auswertungen über die Produktstruktur für Prü-
fungs- und statistische Zwecke. (Kriterium 1HHP-11)

3.1.1.12

Das Programm ermöglicht die Speicherung der den we-
sentlichen Produktübersichten beziehungsweise Produk-
ten zugeordneten Beschreibungstexte: Erläuterungen 
zum Produktbereich, den Produktgruppen mit den be-
schriebenen Produkten, Ziele und Kennzahlen zur Mes-
sung der Zielerreichung, gegebenenfalls Auszüge aus der 
Stellenübersicht, Aufwendungen und Erträge, gegebe-
nenfalls einschließlich der Erträge und Aufwendungen 
aus den internen Leistungsbeziehungen (im Teilergebnis-
plan), investive Einzahlungen und Auszahlungen (= Teil-
fi nanzplan) mit der Übersicht einzelner Maßnahmen bei 
Investitionen oberhalb der vom zuständigen Vertretungs-
organ (Rat der Gemeinde, Kreistag, Verbandsversamm-
lung o. ä.) festgelegten Wertgrenzen. Zusätzlich können 
weitere ergänzende Angaben gemacht werden: spezielle 
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Bewirtschaftungsregeln, Erläuterungen zu den Haus-
haltspositionen, quantitative und qualitative Leistungs-
mengen, soweit sie zielbezogen und steuerungsrelevant 
sind, Daten über die örtlichen Verhältnisse, z.B. zur Ver-
waltungsorganisation, der Verantwortlichkeiten, der Auf-
tragsgrundlage, den Zielgruppen, der Wettbewerbssitua-
tion etc. (Kriterium 1HHP-12)

3.1.1.13

Das Programm ermöglicht die Teilplanung getrennt nach 
Organisationseinheiten. (Kriterium 1HHP-13)

3.1.1.14

Das Programm ermöglicht die Erfassung von Erläute-
rungstexten zu Planungspositionen. (Kriterium 1HHP-
14)

3.1.2

Haushaltsplanung

3.1.2.1

Das Programm muss den Ergebnisplan, den Finanzplan 
und die Teilpläne automatisch erstellen. (Kriterium 
1HHP-15)

3.1.2.2

Das Programm muss die Erstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes unterstützen, indem es nach Pfl icht- 
und freiwilligen Aufgaben unterscheidet. (Kriterium 
1HHP-16)

3.1.2.3

Das Programm unterstützt den Anwender beziehungs-
weise die Anwenderin bei der Erstellung der nach §  1 
KomHVO NRW pfl ichtigen Anlagen. (Kriterium 1HHP-
17)

3.1.2.4

Das Programm ermöglicht die Erfassung von Planansät-
zen für Erträge und Aufwendungen auf Ebene der Pro-
dukte, der Unterproduktgruppen, der Produktgruppen 
sowie der Produktbereiche zu einzelnen Organisations-
einheiten oder insgesamt zur jeweiligen Produktposition. 
(Kriterium 1HHP-18)

3.1.2.5

Das Programm ermöglicht die Erfassung von Planansät-
zen für Einzahlungen und Auszahlungen auf Ebene der 
Produkte, der Produktgruppen sowie der Produktberei-
che zu einzelnen Organisationseinheiten oder insgesamt 
zur jeweiligen Produktposition. (Kriterium 1HHP-19)

3.1.2.6

Das Programm ermöglicht die Speicherung und Verwal-
tung der Planwerte für die drei dem Planjahr folgenden 
Haushaltsjahre (Mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-
nung). (Kriterium 1HHP-20)

3.1.2.7

Das Programm unterstützt die Erfassung und Verwaltung 
der jahresbezogenen Verpfl ichtungsermächtigungen zu 
den betreffenden Planpositionen. (Kriterium 1HHP-21)

3.1.2.8

Das Programm ermöglicht die automatisierte Über-
nahme von Positionen der produktorientierten Ergebnis-
planung (Erträge und Aufwendungen) in die korrespon-
dierenden Positionen der Finanzplanung (Einzahlungen 
und Auszahlungen). (Kriterium 1HHP-22)

3.1.2.9

Das Programm unterstützt die automatisierte Saldie-
rung der Planansätze zu Produktgruppen, Produktberei-
chen und zum Gesamtplan. (Kriterium 1HHP-23)

3.1.2.10

Das Programm überwacht bei der Erfassung von Plan-
ansätzen, dass saldierte Planwerte nicht durch manuelle 
Eingabe überschrieben werden. (Kriterium 1HHP-24)

3.1.2.11

Das Programm ermöglicht bei der Erfassung der Planan-
sätze die automatisierte Übernahme von Planansätzen 
des Vorjahres. (Kriterium 1HHP-25)

3.1.2.12

Das Programm stellt dem Anwender beziehungsweise 
der Anwenderin Mechanismen für einstellbare Plausibi-
litätsprüfungen der erfassten Planwerte zur Verfügung. 
(Kriterium 1HHP-26)

3.1.2.13

Das Programm ermöglicht die Erstellung mehrerer pa-
ralleler Planmodelle. (Kriterium 1HHP-27)

3.1.2.14

Das Programm ermöglicht die Kennzeichnung von genau 
einem Planmodell je Haushaltsjahr als beschlossen und 
sichert die Unveränderbarkeit der beschlossenen Plan-
werte. (Kriterium 1HHP-28)

3.1.2.15

Im Fall des Haushaltsplans für zwei Jahre muss das Pro-
gramm in allen Plänen eine weitere Spalte für das zweite 
Planjahr ausweisen können. Das Programm unterstützt 
die Zweijahresplanung durch die Möglichkeit der gleich-
zeitigen Erfassung der nach Haushaltsjahren getrennten 
Ansätze für zwei Planjahre. (Kriterium 1HHP-29)

3.1.2.16

Das Programm ermöglicht die fi nanzwirksame Erfas-
sung und Darstellung eines Nachtragsplans entspre-
chend den äquivalenten Vorgaben zur Haushaltsplanung. 
Dabei müssen die Änderungen der Planzahlen und evtl. 
in diesem Zusammenhang relevante Änderungen von 
Zielen und Kennzahlen erkennbar sein. (Kriterium 
1HHP-30)

3.1.2.17

Bei der Erfassung von Nachtragswerten unterstützt das 
Programm den Anwender beziehungsweise die Anwen-
derin bei der übersichtlichen Überwachung von bereits 
getätigten beziehungsweise vorgemerkten Aufwendun-
gen beziehungsweise Auszahlungen, hinterlegten Sper-
ren sowie außerplanmäßig beziehungsweise überplanmä-
ßig bewilligten beziehungsweise reservierten Mitteln 
hinsichtlich der gerade in Bearbeitung befi ndlichen 
Planansätze. (Kriterium 1HHP-31)

3.1.2.18

Das Programm ermöglicht die Kennzeichnung der Nach-
tragssatzung als beschlossen und sichert deren Unverän-
derbarkeit. (Kriterium 1HHP-32)

3.1.3

Ergebnisplan

3.1.3.1

Das Programm muss das verbindliche Muster zum Er-
gebnisplan darstellen können. (Kriterium 1HHP-33)

3.1.3.2

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den 
Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des 
vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt 
gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen. Die Gliede-
rung muss über die Mindestgliederung hinaus erweiter-
bar sein. (Kriterium 1HHP-34)
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3.1.4

Finanzplan

3.1.4.1

Das Programm muss das verbindliche Muster zum Fi-
nanzplan darstellen können. (Kriterium 1HHP-35)

3.1.4.2

Das Programm ermöglicht eine nach Einzelkonten un-
terteilte Darstellung des Finanzplans. Die Zuordnung 
von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen 
des Finanzplanes ist auf der Grundlage des vom für 
Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebe-
nen Kontierungsplans vorzunehmen. Die Gliederung 
muss über die Mindestgliederung hinaus erweiterbar 
sein. (Kriterium 1HHPP-36)

3.1.4.3

Das Programm muss fremde Finanzmittel vom eigenen 
Haushalt abgrenzen können. (Kriterium 1HHP-37)

3.1.5

Teilpläne

3.1.5.1

Das Programm muss produktorientierte Teilpläne ent-
sprechend der organisationsspezifi schen Produktstruktur 
und den vorgegebenen Mustern automatisch erstellen und 
verwalten. Es muss ermöglichen, die Teilpläne sowohl 
nach Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten oder 
nach örtlichen Verantwortungsbereichen (Budgets) zu un-
terteilen. Unabhängig von der Aufstellung der Teilpläne 
muss sichergestellt sein, dass eine Summierung nach Pro-
duktbereichen vorhanden ist. (Kriterium 1HHP-38)

3.1.5.2

Bei den produktorientierten Teilplänen muss das Pro-
gramm die notwendigen Produktinformationen (insbe-
sondere Ziele, Leistungsmengen, messbare Kennzahlen, 
Auszug aus der Stellenübersicht, spezielle Bewirtschaf-
tungsregeln sowie Erläuterungen) verwalten und dar-
stellen können. (Kriterium 1HHP-39)

3.1.5.3

Das Programm ermöglicht, Personalaufwendungen für 
Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden sowie 
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen zentral zu ver-
anschlagen. (Kriterium 1HHP-40)

3.1.5.4

Die Teilergebnispläne sind wie der Ergebnisplan darzu-
stellen. Das Programm sollte darüber hinaus ermögli-
chen, interne Leistungsbeziehungen (als zusätzliche Zei-
len nach Zeile 19) und das daraus resultierende Ergebnis 
darzustellen. (Kriterium 1HHP-41)

3.1.5.5

Die Teilfi nanzpläne müssen wie der Finanzplan darzu-
stellen sein. Dabei sollen mindestens die Einzahlungen 
und Auszahlungen für Investitionen nach Arten ein-
schließlich der damit verbundenen Verpfl ichtungser-
mächtigungen dargestellt werden können (Teil A). Die 
Darstellung aller oder auch nur einzelner Ein- und Aus-
zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte 
abbildbar sein. (Kriterium 1HHP-42)

3.1.5.6

Für die Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (Teil B) 
der Teilfi nanzpläne muss das Programm diese entspre-
chend dem in der Anlage 10b abgelegten Muster darstel-
len können. Dabei müssen die Investitionen einzeln ober-
halb der vom Vertretungsorgan festgelegten Wertgrenze 
unter Angabe der Ein- und Auszahlungen sowie der je-
weiligen Investitionssumme und der Verpfl ichtungser-
mächtigungen darstellbar sein. (Kriterium 1HHP-43)

3.1.5.7

Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Be-
wirtschaftungsregelungen, die für die Bewirtschaftung 
festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Be-
stimmungen müssen in den Teilplänen oder in der Haus-
haltssatzung darstellbar sein. (Kriterium 1HHP-44)

3.1.6

Haushaltsvermerke und Erläuterungen

3.1.6.1

Das Programm gestattet die Regelung, Hinterlegung und 
Darstellung folgender normierter Planvermerke bei den 
Teilplänen: Bezug von Haushaltsposition(en) zu einer der 
dem Teilplan zugeordneten Kennzahl, über die Budget-
zugehörigkeit hinausgehende Deckungsvermerke zur 
Haushaltsposition, Deckungsvermerke sowie Sperr- und 
Freigabevermerke der einzelnen Verpfl ichtungsermächti-
gungen (inkl. der Einrichtung von Ausnahmen), Sperr-
vermerke oder andere besondere Bestimmungen, Zweck-
bindungsvermerk von Erträgen oder Einzahlungen und 
die daraus resultierenden Ermächtigungen zur Leistung 
von Aufwendungen und Auszahlungen, Übertragbarkeit. 
Das Programm muss Haushaltsermächtigungen für Auf-
wendungen und Auszahlungen in Folgejahre übertragen 
und die entsprechenden Positionen der folgenden Jahre 
erhöhen und darstellen können. Das Programm soll 
überwachen, dass Verfügungsmittel des Hauptverwal-
tungsbeamten beziehungsweise der Hauptverwaltungs-
beamtin nicht für übertragbar erklärt werden können. 
(Kriterium 1HHP-45)

3.1.6.2

Das Programm muss unterstützen, dass Mehrerträge be-
stimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen 
und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Auf-
wendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehrein-
zahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. 
(Kriterium 1HHP-46)

3.1.6.3

Das Programm muss sowohl betragsmäßig als auch pro-
zentual ermöglichen, Haushaltsplanermächtigungen 
(einzeln oder in der Gesamtheit) zu sperren und diese 
Sperrung wieder aufzuheben. (Kriterium 1HHP-47)

3.1.6.4

Das Programm unterstützt die Bildung von Budgets für 
die Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung, in 
welchen deckungsfähige Aufwände und Erträge eines 
oder mehrerer Teilpläne beziehungsweise Produktgrup-
pen zusammengefasst werden können. Für die Planung 
ist es möglich, eine Übersicht über die gebildeten Bud-
gets automatisiert zu erstellen. (Kriterium 1HHP-48)

3.1.6.5

Das Programm unterstützt die Erstellung, Bearbeitung 
und Speicherung von Erläuterungen zu den Planpositio-
nen. (Kriterium 1HHP-49)

3.1.6.6

Das Programm verfügt über Funktionen für die zweijäh-
rige Haushaltsplanung: Erweiterung der Planungslisten 
um eine Jahresspalte für den Planungsansatz des zwei-
ten Haushaltsjahres, Festsetzung und Überwachung der 
Planwerte im Programm für zwei Jahre. (Kriterium 
1HHP-50)

3.1.6.7

Das Programm ermöglicht die Einrichtung und Darstel-
lung von Ermächtigungsübertragungen sowie die Dar-
stellung einer Übersicht der Übertragungen mit Angabe 
der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Fi-
nanzplan des Folgejahres. (Kriterium 1HHP-51)
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3.1.7

Plandokumente

3.1.7.1

Das Programm ermöglicht den Ausweis des Haushalts-
jahres und des Namens der Gemeinde beziehungsweise 
Gemeindeverbandes auf den Plandokumenten. (Krite-
rium 1HHP-52)

3.1.7.2

Das Programm unterstützt die Erstellung der dem Haus-
haltsplan beizufügenden pfl ichtigen Anlagen. (Kriterium 
1HHP-53)

3.2

Modul Haushaltsbewirtschaftung

3.2.1

Grundlagen der Haushaltsbewirtschaftung

3.2.1.1

Das Programm ermöglicht die Haushaltsbewirtschaftung 
auf der Grundlage der Planansätze, Verpfl ichtungser-
mächtigungen und deren Änderungen durch Nachträge 
der sonstigen Bestimmungen des Haushalts- sowie des 
Nachtragsplans. (Kriterium 2HHBew-1)

3.2.1.2

Das Programm ermöglicht die parallele jährliche Haus-
haltsbewirtschaftung in zwei aufeinanderfolgenden 
Haushaltsjahren. (Kriterium 2HHBew-2)

3.2.2

Vormerkungen

3.2.2.1

Das Programm unterstützt die Arbeit mit Vormerkungen 
bei der Haushaltsüberwachung und Mittelbewirtschaf-
tung. (Kriterium 2HHBew-3)

3.2.2.2

Das Programm überwacht beziehungsweise prüft die 
verfügbaren Mittel bei der Bildung von Vormerkungen 
und warnt beziehungsweise verhindert bei Überschrei-
tung. (Kriterium 2HHBew-4)

3.2.2.3

Das Programm passt infolge von Inanspruchnahmen von 
Vormerkungen durch Zahlungsanordnungen die verfüg-
baren Vormerkungen und gegebenenfalls die verfügbaren 
Mittel an. (Kriterium 2HHBew-5)

3.2.3

Verpfl ichtungsermächtigungen

3.2.3.1

Das Programm muss Verpfl ichtungsermächtigungen dar-
stellen und verwalten können. Im laufenden Haushalts-
jahr (sowie darüber hinaus gehenden Zahlungswirksam-
keitsjahren) muss ihre Inanspruchnahme vorgemerkt 
werden können. (Kriterium 2HHBew-6)

3.2.3.2

Verpfl ichtungsermächtigungen können nach Jahren ge-
trennt bewirtschaftet werden. (Kriterium 2HHBew-7)

3.2.3.3

Das Programm ermöglicht die vollständige oder teil-
weise Sperrung von Verpfl ichtungsermächtigungen und 
berücksichtigt diese Sperrung bei der Mittelüberwa-
chung. (Kriterium 2HHBew-8)

3.2.3.4

Das Programm ermöglicht jahresbezogen die vollstän-
dige oder teilweise Aufhebung von Haushaltssperren auf 
Verpfl ichtungsermächtigungen pro Maßnahme auf den 
dafür relevanten Budgetkonten. (Kriterium 2HHBew-9)

3.2.3.5

Das Programm ermöglicht die Abbildung der Deckungs-
fähigkeit von Verpfl ichtungsermächtigungen auf de-
ckungsberechtigten und deckungspfl ichtigen Produkt-
sachkonten. (Kriterium 2HHBew-10)

3.2.3.6

Das Programm prüft, ob vor einer Inanspruchnahme ei-
ner einzelnen Verpfl ichtungsermächtigung für andere In-
vestitionsmaßnahmen der in der Haushaltssatzung fest-
gesetzte Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigun-
gen nicht überschritten wird. (Kriterium 2HHBew-11)

3.2.3.7

Das Programm ermöglicht die jahresbezogene Hinterle-
gung von über- und außerplanmäßigen Verpfl ichtungser-
mächtigungen pro Maßnahme auf den dafür relevanten 
Produktsachkonten. (Kriterium 2HHBew-12)

3.2.3.8

Das Programm prüft bei der Inanspruchnahme von Ver-
pfl ichtungsermächtigungen jahresbezogen die Verfügbar-
keit der Verpfl ichtungsermächtigungen pro Maßnahme 
auf den dafür relevanten Produktsachkonten. (Kriterium 
2HHBew-13)

3.2.3.9

Das Programm passt infolge der Inanspruchnahme von 
Verpfl ichtungsermächtigungen jahresbezogen die Verfüg-
barkeit der Verpfl ichtungsermächtigungen pro Maß-
nahme auf den dafür relevanten Produktsachkonten an. 
(Kriterium 2HHBew-14)

3.2.4

Budgetierung und Überwachung

3.2.4.1

In einem budgetierten Haushalt muss das Programm die 
Bildung von Budgets und deren Darstellung für das 
Haushaltsjahr ermöglichen. Dies schließt eine Darstel-
lung der in Anspruch genommenen Mittel je Bud-
get(konto) ein. (Kriterium 2HHBew-15)

3.2.4.2

Das Programm muss die im Haushaltsplan – je Budget 
beziehungsweise Produktsachkonto – enthaltenen – ge-
planten beziehungsweise in Anspruch genommenen – 
Verpfl ichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ge-
trennt nach Zahlungswirksamkeitsjahren darstellen und 
überwachen. (Kriterium 2HHBew-16)

3.2.4.3

Das Programm soll überwachen, dass die Bewirtschaftung 
der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit nach §  3 Absatz  2 Nr.  1 
KomHVO NRW führt. (Kriterium 2HHBew-17)

3.2.4.4

Das Programm soll die Überwachung der Kreditermäch-
tigung ermöglichen. (Kriterium 2HHBew-18)

3.2.4.5

Das Programm muss zumindest die Überwachung und 
Steuerung der im Haushaltsplan festgelegten Kennzah-
len ermöglichen. (Kriterium 2HHBew-19)

3.2.4.6

Das Programm muss interne Leistungsbeziehungen dar-
stellen können, wenn diese zum Nachweis des vollständi-
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gen Ressourcenverbrauchs erfasst werden. (Kriterium 
2HHBew-20)

3.2.4.7

Das Programm soll überwachen, dass Verfügungsmittel 
des Hauptverwaltungsbeamten nicht überschritten wer-
den. (Kriterium 2HHBew-21)

3.2.4.8

Das Programm muss je Ergebnisplankonto und Produkt 
die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen 
Ermächtigungen überwachen. (Kriterium 2HHBew-22)

3.2.4.9

Das Programm muss je Finanzplankonto und Produkt 
die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen 
Ermächtigungen überwachen. (Kriterium 2HHBew-23)

3.2.5

Veränderung verfügbarer Mittel

3.2.5.1

Das Programm muss über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen darstellen und verwalten 
können. (Kriterium 2HHBew-24)

3.2.5.2

Das Programm ermöglicht die vollständige oder teil-
weise Sperrung von Aufwendungen und Auszahlungen 
und berücksichtigt diese Sperrung bei der Mittelüberwa-
chung. (Kriterium 2HHBew-25)

3.2.5.3

Das Programm unterstützt die Übertragung von Haus-
haltsermächtigungen in das Folgejahr. Ermächtigungen 
für Investitionszahlungen bleiben automatisch bis zum 
Ende des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. 
(Kriterium 2HHBew-26)

3.2.5.4

Das Programm verändert die Verfügbarkeit auf den de-
ckungsberechtigten Budgetkonten unter Berücksichti-
gung von Mindererträgen/-einzahlungen oder unter In-
anspruchnahme von Mehrerträgen/-einzahlungen auf 
den deckungspfl ichtigen Budgetkonten. (Kriterium 
2HHBew-27)

3.2.5.5

Das Programm ermöglicht die Hinterlegung von über- 
und außerplanmäßigen Mitteln als verfügbare Mittel auf 
Produktsachkonten. (Kriterium 2HHBew-28)

3.2.6

Bewirtschaftung liquider Mittel

3.2.6.1

Das Programm muss die Liquiditätsplanung unterstützen. 
(Kriterium 2HHBew-29)

3.2.6.2

Das Programm muss bei Auszahlungen Fälligkeitster-
mine verwalten und darstellen können. (Kriterium 
2HHBew-30)

3.2.6.3

Das Programm muss die Verteilung der Auszahlungen 
auf mehrere Geldinstitute unterstützen. (Kriterium 
2HHBew-31)

3.2.6.4

Das Programm muss es ermöglichen, eine tägliche und 
jährliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den 
Bankkonten durchzuführen. (Kriterium 2HHBew-32)

3.2.7

Anordnungen

3.2.7.1

Die vom Programm erzeugte Anordnung enthält alle für 
den jeweiligen Finanzvorgang (Buchung beziehungs-
weise Zahlung) wesentlichen Informationen, insbeson-
dere Identifi kationsmerkmal (zum Beispiel Anordnungs-
nummer), den anzuordnenden Betrag (ab 500 Euro opti-
onal auch in Buchstaben), einen Hinweis auf den 
zugehörigen Beleg, die Sachinformation zum Zahlungs-
vorgang (zum Beispiel Zahlungsgrund, Rechnungsda-
tum), die betroffenen Sachkonten, das betroffene Ge-
schäftsjahr, eine Möglichkeit für eine (gegebenenfalls 
elektronische) Unterschrift: (getrennte) Feststellung der 
rechnerischen und sachlichen Richtigkeit, Name des An-
ordnungsberechtigten, mit Datum der Anordnung. Das 
Programm soll ermöglichen, zusätzliche, anwenderindi-
viduelle Informationen zum Buchungsfall auf der An-
ordnung darzustellen. (Kriterium 2HHBew-33)

3.2.7.2

Das Programm unterstützt die Zuordnung von elektroni-
schen Rechnungsformaten und eingescannten Dokumen-
ten zu Anordnungen. (Kriterium 2HHBew-34)

3.2.7.3

Das Programm unterstützt die Erstellung von Sammel-
anordnungen zu einem Sachkonto. Diese enthalten die 
benötigten Sachinformationen zu den einzelnen Finanz-
vorgängen. (Kriterium 2HHBew-35)

3.2.7.4

Das Programm unterstützt die Erstellung von Daueran-
ordnungen für wiederkehrende Finanzvorgänge. (Krite-
rium 2HHBew-36)

3.2.7.5

Das Programm ermöglicht die Verarbeitung von Stornie-
rungsanordnungen zur Korrektur. (Kriterium 2HHBew-37)

3.2.7.6

Das Programm ermöglicht die Erfassung von Anordnun-
gen für interne Leistungsverrechnungen. (Kriterium 
2HHBew-38)

3.2.7.7

Das Programm prüft die Gleichheit von Erträgen und 
Aufwendungen des Anordnungsvorganges für interne 
Leistungsverrechnungen. (Kriterium 2HHBew-39)

3.2.7.8

Das Programm ermöglicht die Bescheinigung der sachli-
chen und rechnerischen Richtigkeit in elektronischer 
Form. (Kriterium 2HHBew-40)

3.2.7.9

Das Programm ermöglicht die Erteilung von erfassten 
Anordnungen sowie deren Übermittlung an die Zah-
lungsabwicklung (Kasse). (Kriterium 2HHBew-41)

3.2.7.10

Das Programm übergibt mit der Anordnung die zur Bu-
chung notwendigen Informationen abrufbar für die Zah-
lungsabwicklung (Kasse). (Kriterium 2HHBew-42)

3.2.7.11

Bei Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit in elektronischer Form prüft das Programm, 
dass diese bei der Erteilung der Anordnung vorliegen. 
(Kriterium 2HHBew-43)

3.2.7.12

Das Programm ermöglicht die kontrollierte automati-
sierte Übernahme von Anordnungsdaten aus Fremdver-
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fahren über spezifi zierte Schnittstellen. (Kriterium 
2HHBew-44)

3.2.7.13

Das Programm ermöglicht den – gegebenenfalls wiederhol-
ten – Druck von Anordnungen. (Kriterium 2HHBew-45)

3.3

Modul Buchführung

3.3.1

Grundlagen

3.3.1.1

Im Programm wird dokumentiert, wer, wann, welche Bu-
chung durchführt. Die zu buchenden Anordnungen sind 
erkennbar, zum Beispiel anhand ID-Nummer. (Kriterium 
3Bf-1)

3.3.1.2

Das Programm gestattet gezielte Zugriffe auf eine Bu-
chung beziehungsweise die differenzierte Auswahl von 
Anordnungen zu deren Verbuchung. (Kriterium 3Bf-2)

3.3.1.3

Der buchende Bearbeiter kann Anordnungen vor deren 
Buchung oder Druck an den sachlich zuständigen Bear-
beiter zurückweisen. Die Rückgabe muss im Programm 
kommentierbar sein. (Kriterium 3Bf-3)

3.3.1.4

Das Programm ermöglicht die Prüfung der elektroni-
schen Signatur und der inhaltlichen Unversehrtheit von 
Anordnungen. (Kriterium 3Bf-4)

3.3.2

Buchungen im Haupt- und Nebenbuch

3.3.2.1

Das Programm unterstützt Buchungen auf die Sachkon-
ten des Kontenrahmens. (Kriterium 3Bf-5)

3.3.2.2

Das Programm unterstützt den buchenden Bearbeiter 
bei der Auswahl der für den Buchungsvorgang erforder-
lichen Gegenkonten. (Kriterium 3Bf-6)

3.3.2.3

Bei Buchungen, die in Vorverfahren erfasst wurden, ist 
die Verbindung zu den Ursprungsdaten herstellbar. (Kri-
terium 3Bf-7)

3.3.2.4

Bei der Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten 
auf die Sachkonten des Kontenrahmens muss im Pro-
gramm der Zusammenhang mit dem jeweiligen Kreditor 
oder Debitor herstell- beziehungsweise erkennbar sein. 
(Kriterium 3Bf-8)

3.3.2.5

Das Programm ermöglicht den vollständigen Druck des 
Hauptbuchs eines Haushaltsjahres mit den Informatio-
nen gemäß vorgenannter Kriterien. (Kriterium 3Bf-9)

3.3.2.6

Das Programm unterstützt die Verarbeitung von Buchungs-
informationen aus Nebenbüchern. (Kriterium 3Bf-10)

3.3.2.7

Das Programm ermöglicht die automatisierte Über-
nahme von Buchungsinformationen aus Vorverfahren in 
das Hauptbuch. Die Datenübergabe wird protokolliert. 
(Kriterium 3Bf-11)

3.3.2.8

Bei der programmgestützten Übernahme kumulierter Bu-
chungen in das Hauptbuch können kennzeichnende Merk-
male übernommen werden, die das Auffinden der Einzel-
buchungen im Nebenbuch ermöglichen. (Kriterium 3Bf-12)

3.3.2.9

Bei der programmgestützten Übernahme kumulierter 
Buchungen in das Hauptbuch können die Detail-Infor-
mationen zu den eingeschlossenen Einzelbuchungen mit 
übernommen werden. (Kriterium 3Bf-13)

3.3.3

Buchungsübersichten

3.3.3.1

Mit dem Programm ist es möglich, die Buchungen perio-
dengerecht lückenlos in der zeitlichen und sachlichen 
Ordnung darzustellen. (Kriterium 3Bf-14)

3.3.3.2

Bei der Darstellung nach der sachlichen und zeitlichen 
Ordnung ist es möglich, Buchungen zu einem Vorgang 
zusammengefasst darzustellen. (Kriterium 3Bf-15)

3.3.3.3

Mit dem Programm ist es möglich, die Buchungen nach 
ihren kennzeichnenden Merkmalen darzustellen. (Krite-
rium 3Bf-16)

3.3.3.4

Mit dem Programm können Übersichten prüfungsrelevanter 
Daten erzeugt und exportiert werden. (Kriterium 3Bf-17)

3.4

Modul Zahlungsabwicklung (Kasse)

3.4.1

Das Programm muss ermöglichen, dass Verpfl ichtungen 
der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden. (Krite-
rium 4ZaK-1)

3.4.2

Das Programm muss technisch die Trennung von Bu-
chungsgeschäft (Prüfung und Feststellung des Zahlungs-
anspruches) und Zahlungsabwicklung unter Berücksich-
tigung der rechtlich zulässigen Ausnahmen unterstützen. 
(Kriterium 4Zak-2)

3.4.3

Im Programm ist zur Unterstützung der Liquiditätspla-
nung der voraussichtliche zukünftige Bestand der Fi-
nanzrechnungskonten unter Einbeziehung zu erwarten-
der Einzahlungen oder Auszahlungen auf der Basis aller 
Elemente der Bewirtschaftung erkennbar. (Kriterium 
4ZaK-3)

3.4.4

Das Programm unterstützt die Auslösung von Zahlungen 
mit Programmmitteln. (Kriterium 4ZaK-4)

3.4.5

Das Programm erstellt einen Zahlungsvorschlag. Der 
Zahlungsvorschlag kann durch Filterkriterien auf be-
stimmte Bereiche beschränkt werden. Das kontrollierte 
Entfernen einzelner Positionen vom Zahlungsvorschlag 
ist möglich. Werden Posten bei der Zahlung nicht be-
rücksichtigt (vom Zahlungsvorschlag entfernt), muss de-
ren automatische Rückführung in den vorherigen Status 
erfolgen. (Kriterium 4ZaK-5)

3.4.6

Das Programm ermöglicht die Durchführung der ma-
schinellen Zahlungsbuchungen und die Zusammenstel-
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lung der für den elektronischen Zahlungsverkehr rele-
vanten Daten. (Kriterium 4ZaK-6)

3.4.7

Das Programm erzeugt bei der Abwicklung von Zahlun-
gen eine Übersicht der Zahlungsvorgänge. (Kriterium 
4ZaK-7)

3.4.8

Mit dem Programm ist es möglich, eine Übersicht offener 
Posten zu erzeugen. (Kriterium 4Zak-8)

3.4.9

Das Programm ermöglicht die Ermittlung und Darstel-
lung überzahlter offener Posten. (Kriterium 4ZaK-9)

3.4.10

Das Programm ermöglicht die manuelle Zuordnung von 
einzelnen Einzahlungen zu einem oder mehreren offenen 
Posten. (Kriterium 4ZaK-10)

3.4.11

Das Programm ermöglicht die Eingabe und Ausführung 
schwebepostenwirksamer Buchungen von Lastschrift-
einzügen und unbaren Auszahlungen und den damit ein-
hergehenden Ausgleich offener Posten. (Kriterium 4ZaK-
11)

3.4.12

Das Programm ermöglicht den manuellen Ausgleich von 
Schwebeposten. (Kriterium 4ZaK-12)

3.4.13

Das Programm ermöglicht den Nachweis von Bestand 
und Veränderungen der für den Zahlungsverkehr bei 
Geldinstituten errichteten Konten. (Kriterium 4ZaK-13)

3.4.14

Bei der automatisierten Zahlungszuordnung werden im 
Programm lediglich tatsächlich fällige offene Posten be-
rücksichtigt. (Kriterium 4ZaK-14)

3.4.15

Das Programm unterstützt die automatische Zuordnung 
von Zahlungseingängen zu einem offenen Posten auf der 
Grundlage von Zahlungsinformationen, die von Geldins-
tituten übermittelt wurden. (Kriterium 4ZaK-15)

3.4.16

Das Programm unterstützt die automatische Zuordnung 
von Zahlungseingängen zu mehreren offenen Posten auf 
der Grundlage von Zahlungsinformationen, die von 
Geldinstituten übermittelt wurden. (Kriterium 4ZaK-16)

3.4.17

Das Programm unterstützt die manuelle Zuordnung von 
Zahlungseingängen zu einzelnen offenen Posten auf der 
Grundlage von Zahlungsinformationen, die von Geldins-
tituten übermittelt wurden. (Kriterium 4ZaK-17)

3.4.18

Das Programm ermöglicht die Aufhebung von maschi-
nell und manuell getroffenen Zuordnungen eingelesener 
Kontoauszugsinformationen zu offenen Posten. (Krite-
rium 4ZaK-18)

3.4.19

Das Programm ermöglicht die Darstellung der nicht zu-
geordneten eingelesenen Kontoauszugsinformationen zu 
offenen Posten. (Kriterium 4ZaK-19)

3.4.20

Das Programm ermöglicht die Darstellung der maschi-
nell und manuell getroffenen Zuordnungen eingelesener 

Kontoauszugsinformationen zu offenen Posten als Zu-
ordnungsvorschlag. (Kriterium 4ZaK-20)

3.4.21

Das Programm ermöglicht auf der Basis des Zuord-
nungsvorschlags die Buchung der maschinell und manu-
ell getroffenen Zuordnungen eingelesener Kontoauszugs-
informationen und den Ausgleich der offenen Posten. 
(Kriterium 4ZaK-21)

3.4.22

Das Programm ermöglicht den maschinellen Ausgleich 
von Schwebeposten auf der Grundlage eingelesener 
Kontoauszugsinformationen. (Kriterium 4ZaK-22)

3.4.23

Das Programm ermöglicht die Erstellung und den Aus-
druck des Tagesabschlusses, indem das Programm den 
Kassensollbestand ermittelt und diesen unter Ausweis 
der Schwebeposten dem Kassenistbestand gegenüber-
stellt und Differenzen aufzeigt. (Kriterium 4ZaK-23)

3.4.24

Das Programm verhindert Veränderungen der von einem 
Tagesabschluss umfassten Buchungen. (Kriterium 4ZaK-
24)

3.4.25

Das Programm ermöglicht die Erstellung der vierteljähr-
lichen Kassenstatistik in schriftlicher oder in elektroni-
scher Form. (Kriterium 4ZaK-25)

3.5

Modul Forderungs- und Vollziehungsmanagement

3.5.1

Bewirtschaftung von Forderungen

3.5.1.1

Das Programm ermöglicht, dass Ansprüche der Ge-
meinde vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht 
und eingezogen werden können. (Kriterium 5FuV-1)

3.5.1.2

Das Programm muss es ermöglichen, Einzahlungen 
zwecks Klärung vorläufi g zu verbuchen. Gegebenenfalls 
irrtümlich eingegangene Beträge müssen wieder ausge-
zahlt werden können. (Kriterium 5FuV-2)

3.5.2

Mahnungen und Säumniszuschläge

3.5.2.1

Das Programm unterscheidet bei der Forderungsverfol-
gung nach öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Forderungen. (Kriterium 5FuV-3)

3.5.2.2

Das Programm muss fällige Forderungen mahnen und 
die Berechnung der Mahnkosten und Säumniszuschläge 
darstellen können. (Kriterium 5FuV-4)

3.5.2.3

Das Programm muss die (Einleitung der) Zwangsvoll-
streckung gemahnter Forderungen regeln und die Kosten 
hierfür darstellen können. (Kriterium 5FuV-5)

3.5.2.4

Im Programm ist es möglich, für Forderungen gegenüber 
einem bestimmten Schuldner Mahnsperren festzulegen. 
Diese können eingestellt werden für einzelne Forderun-
gen, sämtliche Forderungen einer bestimmten Forde-
rungsart sowie für alle Forderungen (Schuldnerkonto). 
(Kriterium 5FuV-6)
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3.5.2.5

Das Programm unterstützt die automatisierte Erstellung 
einer Mahnvorschlagsliste. Dabei kann eingestellt wer-
den, dass die Liste lediglich bestimmte Forderungen mit 
vorab einstellbaren Eigenschaften (zum Beispiel Konten-
bereiche, Debitoren, Forderungsarten) enthält. (Krite-
rium 5FuV-7)

3.5.2.6

Das Programm unterstützt die Beitreibung öffentlich-
rechtlicher sowie privatrechtlicher Forderungen durch: 
die Möglichkeit zur Vergabe und Verwaltung von Mahn-
stufen, die automatisierte Erstellung einer Mahnung mit 
einem je Mahnstufe gespeicherten oder wählbarem Text, 
die wahlweise Festsetzung von Mahn- und Portogebüh-
ren, die Wiederholung der Mahnung bereits gemahnter 
Forderungen in derselben Mahnstufe. (Kriterium 5FuV-8)

3.5.2.7

Das Programm unterstützt für öffentlich-rechtliche be-
ziehungsweise privatrechtliche Forderungen die Erstel-
lung von Mahnungen mit der Bezeichnung der Vollstre-
ckungsbehörde. (Kriterium 5FuV-9)

3.5.2.8

Das Programm ermöglicht die Erhebung und Festset-
zung von Säumniszuschlägen für verspätet beglichene 
öffentlich-rechtliche Forderungen. Dabei erfolgt automa-
tisiert die Erstellung eines Bescheids zur Erhebung und 
Festsetzung von Säumniszuschlägen sowie die Buchung 
der Säumniszuschläge. (Kriterium 5FuV-10)

3.5.3

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

3.5.3.1

Das Programm unterstützt bei Stundung eines Gesamt-
betrages oder von Teilbeträgen die Veränderung des Fäl-
ligkeitstermins (auch rückwirkend) und die Festlegung 
von Raten in einem Buchungsvorgang. (Kriterium 5FuV-
11)

3.5.3.2

Das Programm unterstützt bei der Stundung öffentlich-
rechtlicher Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). (Kri-
terium 5FuV-12)

3.5.3.3

Das Programm unterstützt bei der Stundung sonstiger 
Forderungen die Zinsberechnung für die gestundete For-
derung für volle Zinstage, die Verwendung eines Zinssat-
zes oder mehrerer Zinssätze sowie die Verbuchung der 
Stundungszinsen. (Kriterium 5FuV-13)

3.5.3.4

Das Programm unterstützt die Aufhebung beziehungs-
weise die Änderung einer Stundungsverfügung durch 
Stornierung der aufgehobenen oder veränderten Stun-
dung einschließlich der Zinsberechnung, durch die Er-
mittlung des offenen Restbetrages einer aufgehobenen 
Stundung, durch die Möglichkeit, für die Forderung ei-
nen veränderten Betrag und neue Fälligkeitstermine 
festzulegen und die Zinsberechnung anzupassen sowie 
mit der Erstellung eines Veränderungsbescheides für 
Stundung und Zinsfestsetzung (gemeinsam oder ge-
trennt). (Kriterium 5FuV-14)

3.5.3.5

Das Programm unterstützt die befristete und unbefristete 
Niederschlagung von Haupt- und Nebenforderungen. Da-
bei kann eine Niederschlagung zeitlich befristet werden, 
der Niederschlagungsbetrag festgelegt werden und es er-
folgt automatisiert die buchmäßige Niederschlagung des 
Anspruchs sowie die Erstellung einer Niederschlagungsan-
ordnung. Befristete Niederschlagungen können im Pro-
gramm in unbefristete Niederschlagungen umgewandelt 

werden. Zu jeder befristeten Niederschlagung kann ein 
Wiedervorlage-Datum erfasst werden. (Kriterium 5FuV-15)

3.5.3.6

Bei der Niederschlagung wird die Forderung automati-
siert wertberichtigt ausgebucht. (Kriterium 5FuV-16)

3.5.3.7

Das Programm erzeugt eine Liste der niedergeschlage-
nen Forderungen. Bei der Erzeugung der Niederschla-
gungsliste können die zu berücksichtigenden Datenbe-
reiche durch Filterkriterien eingeschränkt werden. (Kri-
terium 5FuV-17)

3.5.3.8

Das Programm unterstützt den Erlass von Forderungen. 
(Kriterium 5FuV-18)

3.5.3.9

Bei Erlass wird die Forderung automatisiert wertberich-
tigend ausgebucht. (Kriterium 5FuV-19)

3.5.3.10

Das Programm erzeugt eine Liste der im Haushaltsjahr er-
lassenen Forderungen. Bei der Erzeugung der Erlassliste 
können die zu berücksichtigenden Datenbereiche durch 
Filterkriterien eingeschränkt werden. (Kriterium 5FuV-20)

3.5.3.11

Das Programm ermöglicht die Aussetzung der Vollzie-
hung von öffentlich-rechtlichen Forderungen der Ge-
meinde und deren Beendigung. (Kriterium 5FuV-21)

3.5.3.12

Forderungen, deren Vollziehung ausgesetzt wurde, wer-
den im Programm entsprechend gekennzeichnet. Im Pro-
gramm ist es möglich, den Vorgang bei der Forderung zu 
kommentieren. (Kriterium 5FuV-22)

3.5.3.13

Das Programm unterstützt bei der Zinsberechnung in 
Aussetzungsverfahren. (Kriterium 5FuV-23)

3.5.3.14

Das Programm unterstützt das Ausbuchen von nicht bei-
zutreibenden Forderungen aus dem laufenden Jahr be-
ziehungsweise aus Vorjahren. (Kriterium 5FuV-24)

3.5.3.15

Das Programm muss Kleinbetragsregelungen (sowohl 
zeitlich als auch wertmäßig) umsetzen können und un-
terstützt das automatisierte Ausbuchen von Kleinbeträ-
gen. (Kriterium 5FuV-25)

3.5.4.

Verzugszinsen

3.5.4.1

Das Programm unterstützt die Berechnung von Verzugs-
zinsen bei der Beitreibung privatrechtlicher Forderungen 
unter Berücksichtigung des Eintretens des Verzuges, der 
Anzahl voller Zinstage sowie eines Zinssatzes oder meh-
rerer Zinssätze. Das Programm unterstützt die automati-
sierte Verbuchung der Verzugszinsen. (Kriterium 5FuV-26)

3.5.4.2

Das Programm ermöglicht die Erstellung von Schreiben 
zur Anforderung von Verzugskosten. (Kriterium 5FuV-27)

3.6

Modul Jahresabschluss/Bilanz

3.6.1

Grundlagen Jahresabschluss
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3.6.1.1

Das Programm ermöglicht den Ausweis des Haushalts-
jahres und des Namens der Gemeinde beziehungsweise 
des Gemeindeverbandes auf den Dokumenten zum Jah-
resabschluss. (Kriterium 6JaB-1)

3.6.1.2

Das Programm ermöglicht die Erstellung der Doku-
mente zum Jahresabschluss zu einem beliebigen Zeit-
punkt. (Kriterium 6JaB-2)

3.6.1.3

Das Programm unterstützt den Anwender beziehungs-
weise die Anwenderin im Rahmen der Jahresabschluss-
arbeiten bei der Buchung von Rechnungsabgrenzungs-
posten. (Kriterium 6JaB-3)

3.6.1.4

Das Programm gestattet im Rahmen der Jahresab-
schlussarbeiten die rechtlich zulässigen Korrektur- und 
Abschlussbuchungen nach Ablauf des betroffenen Haus-
haltsjahres. (Kriterium 6JaB-4)

3.6.1.5

Das Programm ermöglicht zur Erstellung des Gesamtab-
schlusses den Export der notwendigen Werte in Drittver-
fahren. (Kriterium 6JaB-5)

3.6.1.6

Das Programm ermöglicht die gegebenenfalls maßnah-
menbezogene Prüfung der wertmäßigen Übereinstim-
mung der Salden von zweckgebundenen Produktsach-
konten. (Kriterium 6JaB-6)

3.6.1.7

Das Programm erstellt eine Übersicht über die teilweise 
realisierten Vormerkungen zur Inanspruchnahme verfüg-
barer Mittel des Haushaltsjahres. (Kriterium 6JaB-7)

3.6.1.8

Das Programm ermöglicht Bildung und Weiterübertra-
gung von Ermächtigungsübertragungen pro Produkt-
sachkonto. (Kriterium 6JaB-8)

3.6.1.9

Das Programm verhindert die Bildung von Ermächti-
gungsübertragungen, wenn für diese kein entsprechen-
der Haushaltsvermerk im Rahmen der Haushaltsplanung 
vorgesehen wurde und es sich nicht um zweckgebundene 
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund 
rechtlicher Verpfl ichtungen handelt. (Kriterium 6JaB-9)

3.6.1.10

Das Programm erzeugt eine Übersicht der auf den Pro-
duktsachkonten gegebenenfalls maßnahmenbezogen ge-
bildeten und weiterübertragenen Ermächtigungsüber-
tragungen. (Kriterium 6JaB-10)

3.6.1.11

Das Programm unterstützt den Anwender beziehungs-
weise die Anwenderin bei der Berechnung der Pauschal-
wertberichtigung auf Forderungen. (Kriterium 6JaB-11)

3.6.1.12

Das Programm ermöglicht die Ermittlung, Bearbeitung 
und Darstellung von Abschreibungen. (Kriterium 6JaB-12)

3.6.1.13

Das Programm unterstützt die Ermittlung, Bearbeitung 
und Darstellung von Rückstellungen. (Kriterium 6JaB-13)

3.6.1.14

Das Programm unterstützt den Anwender beziehungs-
weise die Anwenderin bei der Erstellung von Inventur-
aufnahmelisten. (Kriterium 6JaB-14)

3.6.1.15

Das Programm ermöglicht die Erfassung der Inventur-
werte und die Erstellung von Inventurdifferenzlisten. Es 
können Erfassungskommentare hinzugefügt werden. 
(Kriterium 6JaB-15)

3.6.1.16

Das Programm ermöglicht den Abschluss aller für den Jah-
resabschluss notwendigen Konten. (Kriterium 6JaB-16)

3.6.1.17

Das Programm ermöglicht die Übertragung der Schluss-
bestände der Bilanzkonten aus dem laufenden Haus-
haltsjahr als Anfangsbestände in das folgende Haus-
haltsjahr. (Kriterium 6JaB-17)

3.6.1.18

Das Programm ermöglicht die Übertragung der offenen 
Posten des laufenden Haushaltsjahres in das folgende 
Haushaltsjahr. (Kriterium 6JaB-18)

3.6.1.19

Das Programm ermöglicht die Sperrung eines abge-
schlossenen Haushaltsjahres zu einem vom Anwender 
beziehungsweise von der Anwenderin bestimmbaren 
Zeitpunkt. (Kriterium 6JaB-19)

3.6.1.20

Das Programm ermöglicht die Erstellung des Anlagen-
spiegels entsprechend der Verwaltungsvorschrift Muster 
für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestim-
mungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und 
KomHVO NRW). (Kriterium 6JaB-20)

3.6.1.21

Das Programm ermöglicht die Erstellung des Forde-
rungsspiegels entsprechend der VV Muster zur GO NRW 
und KomHVO NRW. (Kriterium 6JaB-21)

3.6.1.22

Das Programm ermöglicht die Erstellung des Verbind-
lichkeitenspiegels entsprechend der VV Muster zur GO 
NRW und KomHVO NRW. (Kriterium 6JaB-22)

3.6.1.23

Das Programm ermöglicht die Erstellung des Eigenkapi-
talspiegels entsprechend der VV Muster zur GO NRW 
und KomHVO NRW. (Kriterium 6JaB-23)

3.6.1.24

Das Programm ermöglicht die Erstellung der Jahres-
rechnungsstatistik in schriftlicher oder elektronischer 
Form. (Kriterium 6JaB-24)

3.6.1.25

Das Programm ermöglicht die Erstellung der Ergebnis-
rechnung. (Kriterium 6JaB-25)

3.6.1.26

Das Programm ermöglicht die Erstellung einer Teiler-
gebnisrechnung. (Kriterium 6JaB-26)

3.6.1.27

Das Programm ermöglicht die Erstellung der Finanz-
rechnung. (Kriterium 6JaB-27)

3.6.1.28

Das Programm ermöglicht die Erstellung der Teilfi nanz-
rechnungen. (Kriterium 6JaB-28)
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3.6.1.29

Das Programm unterstützt die Erstellung eines Beteili-
gungsberichtes. Dabei müssen die Beteiligungsverhält-
nisse, die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufga-
benbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbind-
lichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes 
verselbständigten Aufgabenbereiches sowie eine Darstel-
lung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehun-
gen der Beteiligungen untereinander und mit der Ge-
meinde dargestellt werden. (Kriterium 6JaB-29)

3.6.2

Bilanz

3.6.2.1

Das Programm ermöglicht die Erstellung und Darstel-
lung der Struktur der kommunalen Bilanz entsprechend 
der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW. (Krite-
rium 6JaB-30)

3.6.2.2

Das Programm ermöglicht die Bildung und Bearbeitung 
von Bilanzkonten unter Verwendung des anwenderindi-
viduellen Kontenplans. (Kriterium 6JaB-31)

3.6.2.3

Das Programm verhindert die mehrfache Anlage von Bi-
lanzkonten. (Kriterium 6JaB-32)

3.6.2.4

Das Programm leistet die automatisierte Übertragung 
des Ergebnisses der Ergebnisrechnung in die Bilanz. 
(Kriterium 6JaB-33)

3.7

Modul Anlagenbuchhaltung

3.7.1

Grundlagen Anlagenbuchhaltung

3.7.1.1

Das Programm ermöglicht eine übersichtliche, nachvoll-
ziehbare und recherchierbare Speicherung der Vermö-
gensobjekte. (Kriterium 7Ab-1)

3.7.1.2

Im Programm können gleichartige Vermögensgegen-
stände zu Gesamtobjekten zusammengefasst werden, die 
Teilobjekte können als untergeordnet gekennzeichnet 
werden. (Kriterium 7Ab-2)

3.7.1.3

Das Programm ermöglicht die Einrichtung spezieller 
Anlagegruppen für jeweils gleichartige Anlageobjekte. Je 
Anlagegruppe können spezifi sche Merkmale zur Erfas-
sung und Auswertung vom Anwender beziehungsweise 
von der Anwenderin vorgesehen werden. (Kriterium 
7Ab-3)

3.7.1.4

Das Programm ermöglicht die Verbindung von Finanz-
vorgängen mit Zugängen im Anlagevermögen. (Krite-
rium 7Ab-4)

3.7.1.5

Zusammen mit den Anlageobjekten können im Pro-
gramm Hinweise gespeichert werden, die einen Rück-
schluss auf die Art der Bewertung zulassen. (Kriterium 
7Ab-5)

3.7.1.6

Das Programm ermöglicht die Erfassung von anlagenbe-
zogenen Maßnahmen, die zu einer Wertänderung führen. 
Die Maßnahmen können nachvollziehbar gekennzeich-
net, kategorisiert und ihre Wirkung (Ab-/Zuschreibung, 

Veränderung der Nutzungsdauer) korrekt bilanziert wer-
den. (Kriterium 7Ab-6)

3.7.1.7

Das Programm ermöglicht die Bildung von Festwerten 
für Vermögensgegenstände. Diese Festwerte führen zu 
keinen Abschreibungen. (Kriterium 7Ab-7)

3.7.1.8

Das Programm ermöglicht die Erfassung und Verarbei-
tung der Zu- und Abgänge und Teilzugänge und Teilab-
gänge von Vermögensgegenständen. (Kriterium 7Ab-8)

3.7.1.9

Das Programm ermittelt bei Abgangsbuchungen in der 
Anlagenbuchhaltung automatisch die planmäßigen Ab-
schreibungen bis zum Abgangszeitpunkt und den daraus 
resultierenden Restbuchwert. (Kriterium 7Ab-9)

3.7.1.10

Das Programm verarbeitet Anlagenverkäufe nach der 
Bruttomethode. (Kriterium 7Ab-10)

3.7.1.11

Das Programm ermöglicht bei Abgangsbuchungen in der 
Anlagenbuchhaltung die automatische Erstellung und 
Übergabe der entsprechenden Anordnungen für Buchun-
gen in der Finanzbuchhaltung. (Kriterium 7Ab-11)

3.7.1.12

Das Programm ermöglicht die Erfassung und Verarbei-
tung von Umbuchungen von Vermögensgegenständen. 
(Kriterium 7Ab-12)

3.7.1.13

Das Programm unterstützt bei Umbuchungen von Ver-
mögensgegenständen die Verbindung zwischen der Fi-
nanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung mit dem 
Ziel, diese Geschäftsvorfälle in einem der beiden Sys-
teme zu erfassen und darauf aufbauend die relevanten 
Daten an das andere System übergeben zu können. (Kri-
terium 7Ab-13)

3.7.1.14

Das Programm ermöglicht die Erfassung und Verarbei-
tung von Änderungen der Nutzungsdauer von Vermö-
gensgegenständen. (Kriterium 7Ab-14)

3.7.2

Anlagenspiegel

3.7.2.1

Das Programm ermöglicht die Darstellung der Struktur 
des Anlagenspiegels entsprechend der für NRW gelten-
den Muster (Gliederung, Spalten, Summen und Erläute-
rungen). (Kriterium 7Ab-15)

3.7.2.2

Das Programm unterstützt die Umbuchung von Anlage-
objekten zwischen den Anlageklassen laut Bilanz. (Kri-
terium 7Ab-16)

3.7.3

Inventurunterstützung

3.7.3.1

Das Programm unterstützt das automatisierte Verbuchen 
von Inventurdifferenzen. (Kriterium 7Ab-17)

3.7.3.2

Verbuchte Inventurdifferenzen sind im Nachhinein als 
solche erkennbar. (Kriterium 7Ab-18)
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3.7.3.3

Das Programm ermöglicht die Erstellung eines Be-
standsverzeichnisses auf der Grundlage von wählbaren 
Auswahlkriterien. (Kriterium 7Ab-19)

3.7.3.4

Das Programm ermöglicht die Erstellung von Einzel-
nachweisen für die gespeicherten Gegenstände des Anla-
gevermögens und Sonderposten. (Kriterium 7Ab-20)

3.7.3.5

Das Programm ermöglicht die Sperrung des Buchungs-
bestandes der Anlagenbuchhaltung für ein abzuschlie-
ßendes Haushaltsjahr zu einem vom Anwender bezie-
hungsweise von der Anwenderin bestimmbaren Zeit-
punkt. (Kriterium 7Ab-21)

3.7.3.6

Im Programm sind die vorgegebenen Nutzungsdauern zu 
den Arten der Vermögensgegenstände hinterlegt; dies soll 
auch den gesetzlichen Fall der Komponentenansätze (§ 36 
Absatz 2 KomHVO NRW) einschließen. (Kriterium 7Ab-22)

3.7.4

Abschreibungen und GWGs

3.7.4.1

Im Programm können ortsspezifi sche Nutzungsdauern 
der Vermögensgegenstände eingestellt werden. Das Pro-
gramm ermöglicht den Abgleich zwischen vorgegebenen 
und ortsspezifi schen Nutzungsdauern. Diese können für 
Prüfungen der Aufsichtsbehörde als Listen bereitgestellt 
werden. (Kriterium 7Ab-23)

3.7.4.2

Das Programm unterstützt die automatisierte Verwen-
dung der vorgegebenen Abschreibungszeiträume ent-
sprechend der Zuordnung der Anlageobjekte zu den Bi-
lanzkonten. (Kriterium 7Ab-24)

3.7.4.3

Das Programm ermöglicht die korrekte Ermittlung und 
Verbuchung von Abschreibungen auf das Anlagevermö-
gen nach der linearen Methode auf der Basis der örtli-
chen Abschreibungszeiträume. (Kriterium 7Ab-25)

3.7.4.4

Das Programm unterstützt die automatisierte Recherche 
nach Anlagegütern mit von der örtlichen beziehungs-
weise Bundeslandvorgabe abweichenden Abschreibungs-
zeiträumen. (Kriterium 7Ab-26)

3.7.4.5

Das Programm ermöglicht die korrekte Ermittlung und 
Verbuchung von Abschreibungen auf das Anlagevermö-
gen nach der degressiven Methode. (Kriterium 7Ab-27)

3.7.4.6

Das Programm ermöglicht die korrekte Ermittlung und 
Verbuchung von Leistungsabschreibungen auf das Anla-
gevermögen. (Kriterium 7Ab-28)

3.7.4.7

Das Programm unterstützt die Erfassung und Verbuchung 
von außerplanmäßigen Abschreibungen. (Kriterium 7Ab-29)

3.7.4.8

Das Programm unterstützt die Verlängerung der Rest-
nutzungsdauer im Zusammenhang mit Instandsetzun-
gen. (Kriterium 7Ab-30)

3.7.4.9

Das Programm ermittelt anteilige Abschreibungen bei 
unterjährigen Zugängen zu den Anlageobjekten. Grund-

lage ist die Anzahl der vollen Monate der anteiligen Nut-
zung des Anlagegutes. (Kriterium 7Ab-31)

3.7.4.10

Das Programm ermittelt anteilige Abschreibungen bei 
unterjährigen Abgängen zu den Anlageobjekten. Grund-
lage ist die Anzahl der vollen Monate der anteiligen Nut-
zung des Anlagegutes. (Kriterium 7Ab-32)

3.7.4.11

Das Programm unterstützt die Erfassung von „Anlagen 
im Bau“ ohne erfolgswirksame Abschreibungen. (Krite-
rium 7Ab-33)

3.7.4.12

Das Programm unterstützt automatisch die volle Ab-
schreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit ei-
nem Nettowert bis 800 Euro im Jahr des Erwerbs. (Krite-
rium 7Ab-34)

3.7.4.13

Das Programm ermöglicht die korrekte Buchung der er-
mittelten Abschreibungen und Zuschreibungen in der 
Anlagenbuchhaltung. (Kriterium 7Ab-35)

3.7.4.14

Das Programm ermöglicht für Abschreibungen und Zu-
schreibungen in der Anlagenbuchhaltung die automati-
sche Erstellung und Übergabe der entsprechenden An-
ordnungen für Buchungen in der Finanzbuchhaltung. 
(Kriterium 7Ab-36)

3.7.5

Sonderposten und Rückstellungen

3.7.5.1

Das Programm ermöglicht die Ermittlung, Bearbeitung 
und Darstellung von Sonderposten. (Kriterium 7Ab-37)

3.7.5.2

Das Programm unterstützt die Differenzierung von Son-
derposten. (Kriterium 7Ab-38)

3.7.5.3

Das Programm unterstützt die Bildung von Sonderpos-
ten der Anlageobjekte entsprechend den erhaltenen 
zweckgebundenen Zuwendungen und Beiträgen für In-
vestitionen. (Kriterium 7Ab-39)

3.7.5.4

Das Programm unterstützt die Aufl ösung von Sonder-
posten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten 
Vermögensgegenstandes. (Kriterium 7Ab-40)

4 
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung in Kraft.

Herne, den 21. September 2020 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Heinrich  B ö c k e l ü h r
Präsident

– MBl. NRW. 2020 S. 580
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2128

Erlass 
zum Umgang mit Wasserpfeifen (Shishas) 

in Shisha-Betrieben 
und dem Betrieb solcher Einrichtungen

(Shisha-Erlass)
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung,

des Ministeriums für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration,

des Ministeriums des Innern, 

des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

und des Ministeriums für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie

Vom 16. September 2020

1
Allgemeines

In den letzten Jahren ist es in Shisha-Betrieben deutsch-
landweit vermehrt zu lebensbedrohlichen Kohlenmono-
xid-Vergiftungen gekommen. In diesen Einrichtungen 
muss daher auf Grund des akuten Risikos einer Kohlen-
monoxid-Vergiftung für Gäste und Beschäftigte durch 
die Nutzung glühender Kohle streng auf die Vermeidung 
einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration in der 
Raumluft geachtet werden.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein auf das Blut und die Zellen 
einwirkendes Atemgift, das zur inneren Erstickung füh-
ren kann. Es entsteht beim Anfeuern der Kohlen, bei der 
Zubereitung und dem Rauchen von Shishas und verteilt 
sich auf Grund seiner ähnlichen Dichte wie Luft schnell 
im gesamten Raum. In geschlossenen Innenräumen kann 
es dadurch zu hohen Konzentrationen dieses Gases kom-
men. 

Eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid kann zu Kopf-
schmerzen, Schwindel, Übelkeit, Verwirrtheit, Bewusst-
losigkeit und schlussendlich zum Tod führen. Als Spät-
folgen einer nicht tödlich verlaufenden Vergiftung kön-
nen Schäden am Herz-Kreislauf- und Nervensystem 
auftreten, insbesondere dann, wenn die Vergiftung nicht 
oder erst spät erkannt und behandelt wird, wobei die in-
dividuelle Toleranzschwelle variiert. Besonders empfi nd-
lich reagieren ungeborene Kinder und Personen mit 
Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Blutarmut auf Koh-
lenmonoxid.

Da das Kohlenmonoxid von den menschlichen Sinnesor-
ganen nicht wahrgenommen werden kann, zeigt der Kör-
per bei übermäßiger Zufuhr keine Abwehrreaktionen 
wie zum Beispiel Augentränen, Husten oder Hyperventi-
lation. Geboten sind daher zum einen präventive Maß-
nahmen, die bereits an der Vermeidung des Entstehens 
von erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentrationen anset-
zen. Zum anderen sind repressive Maßnahmen angezeigt, 
die insbesondere die Einhaltung der präventiven Schutz-
maßnahmen gewährleisten sollen. Die im Folgenden auf-
geführten Maßnahmen sind zur Vermeidung von Gesund-
heitsgefahren unerlässlich.

2
Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung von Kohlen-
monoxid-Vergiftungen in Shisha-Betrieben

2.1

Maßnahmen auf der Grundlage des Gaststättengesetzes 
(GastG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 
November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) 
geändert worden ist, der Landesbauordnung 2018 (BauO 
NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), die zu-
letzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218 b) geändert worden ist und der Gewer-

beordnung (GewO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl.  I 
S. 1403) geändert worden ist. 

2.1.1

Erlaubnisverfahren, Aufl agen und Entzug der Gaststät-
tenerlaubnis nach dem Gaststättengesetz sowie nach der 
BauO NRW 2018

2.1.1.1

Erlaubnis 

Shisha-Betriebe, in denen gastronomische Leistungen 
angeboten werden, weisen Betriebseigentümlichkeiten 
auf, die sie von einer typischen Schank- oder Speisewirt-
schaft unterscheiden. Das hinzutretende Angebot des 
Shisha-Rauchens und die hiermit verbundenen Gefahren 
lösen besondere Erlaubnisvoraussetzungen aus, um den 
Schutz der Gäste gewährleisten zu können. Vor diesem 
Hintergrund sind Shisha-Betriebe als „besondere Be-
triebsart“ im Sinne des § 3 Absatz 1 GastG einzustufen. 
Infolgedessen ist die Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 Satz 1 
GastG auch explizit für diese Betriebsart zu erteilen.

2.1.1.2

Versagung

Nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 GastG ist eine Gaststätten-
erlaubnis zu versagen, wenn die zum Betrieb eines Ge-
werbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimm-
ten Räume wegen ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstat-
tung oder Einteilung für den Betrieb nicht geeignet sind, 
insbesondere den notwendigen Anforderungen zum 
Schutz der Gäste und der Beschäftigten gegen Gefahren 
für Leben und Gesundheit nicht genügen. Sofern sich 
erst nachträglich herausstellen sollte, dass dieser Versa-
gungsgrund bereits bei Erlaubniserteilung vorlag, weil 
die Räumlichkeiten beispielsweise nicht die erforderli-
chen Vorkehrungen zur Vermeidung gefährlicher Kon-
zentrationen von Kohlenmonoxid aufgewiesen haben, 
kann die Erlaubnis nach § 48 Verwaltungsverfahrensge-
setz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist, zurückgenommen werden. Die Rücknahme-
regelung in §  15 Absatz  1 GastG ist insoweit nicht ab-
schließend und lässt eine ergänzende Anwendung des 
§ 48 VwVfG NRW beim Vorliegen von Versagungsgründen 
im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 GastG zu. 

2.1.1.3

Aufl agen

Nach § 5 Absatz 1 GastG können jederzeit, also sowohl 
vorsorglich als auch nachträglich, zum Schutz der Gäste 
und der Beschäftigten gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit Aufl agen zu einer Gaststättenerlaubnis er-
teilt werden. Die für den Vollzug des Gaststättenrechts 
zuständige kommunale Ordnungsbehörde konkretisiert 
die Mindestanforderungen für den Gesundheitsschutz in 
Shisha-Gaststätten hiernach zuvorderst, indem sie ge-
eignete Aufl agen zur Vermeidung gefährlicher Konzent-
rationen von Kohlenmonoxid beim Zubereiten und Rau-
chen von Wasserpfeifen erlässt. Hierfür kann sie bei Be-
darf auch Sachverständige einschalten. Entsprechende 
Anordnungen können überdies auch nach §  5  Ab-
satz  2  GastG gegenüber Gewerbetreibenden eines er-
laubnisfreien Gaststättengewerbes erlassen werden.

Zur Erteilung von Aufl agen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen bei Gaststätten wird auf den 
Gemeinsamen Runderlass des Ministers für Wirtschaft, 
Mittelstand und Verkehr, des Innenministers und des Mi-
nisters für Arbeit, Gesundheit und Soziales „Zuständig-
keit zur Erteilung von Aufl agen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen bei Gaststätten und 
Veranstaltungen nach der Gewerbeordnung“ vom 15. 
Mai 1975 (MBl. NRW. S.  1096) hingewiesen. Die Gast-
stättenbehörden sollen die 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 25 vom 24. September 2020596

Immissionsschutzbehörden beteiligen, wenn die zu tref-
fende Entscheidung besondere technische Sachkunde 
auf dem Gebiet des Immissionsschutzes erfordert.

Insbesondere im Falle mehrmaliger Verstöße gegen Aufl a-
gen hat die für den Vollzug des Gaststättenrechts zustän-
dige kommunale Ordnungsbehörde auch den Widerruf 
der Gaststättenerlaubnis nach § 15 Absatz 3 Nummer 2 
GastG zu erwägen. Verstoßen Betreiber von erlaubnis-
freien Gaststätten mit Shisha-Betrieb nachhaltig gegen 
Anordnungen zum Schutz der Gäste, kann eine Gewer-
beuntersagung gemäß § 35 GewO in Betracht kommen.

2.1.1.3.1 

Mindestanforderungen

Folgende Mindestanforderungen sind durch die jeweils 
für den Vollzug des Gaststättenrechts zuständigen kom-
munalen Ordnungsbehörde fl ächendeckend in jedem 
Einzelfall mittels der vorgenannten Aufl agen an jeden 
Shisha-Betrieb zu stellen:

a)  Lüftungsanlagen

  Gaststätten sind Sonderbauten gemäß §  50 BauO 
NRW 2018. Zur Verwirklichung der allgemeinen An-
forderungen nach § 3 Absatz 1 BauO NRW 2018 sowie 
der besonderen Anforderungen auf der Grundlage von 
§ 50 Absatz 1 Nummer 11 BauO NRW 2018 sind fol-
gende Anforderungen an die Lüftung in Shisha-Be-
trieben zu stellen: 

  In Anlehnung an die aus dem Arbeitsschutz ermittel-
ten Arbeitsplatzgrenzwerte (Schichtmittelwert) ist als 
maximale Kohlenmonoxid-Raumluftkonzentration 
ein Wert von 30 Parts per Million beziehungsweise 35 
Milligramm pro Kubikmeter einzuhalten. Dafür be-
darf es ausreichend dimensionierter mechanischer 
Lüftungsanlagen, die die Gaststätte, also sämtliche 
Gasträume einschließlich des Thekenbereichs sowie 
Vorbereitungsräume, Toiletten und Flure, gleichmäßig 
be- und entlüften. Die Lüftung muss dabei so dimen-
sioniert sein, dass dieser Kohlenmonoxid-Maßnah-
menwert auch bei einer vollen Auslastung der Gast-
stätte nicht überschritten wird. Um dies zu erreichen, 
müssen im Allgemeinen in der Gaststätte, also sämtli-
che Gasträume einschließlich des Thekenbereichs so-
wie Vorbereitungsräume, Toiletten und Flure, pro 
Stunde und brennender Wasserpfeife mindestens 130 
Kubikmeter Luft nach außen bewegt und durch 
Frischluft ersetzt werden.

  Bei Überschreitung der Kohlenmonoxid-Konzentra-
tion von 30 Parts per Million beziehungsweise 35 Mil-
ligramm pro Kubikmeter in der Gaststätte, also sämt-
liche Gasträume einschließlich des Thekenbereichs so-
wie Vorbereitungsräume, Toiletten und Flure, 
(Maßnahmenwert) sind Maßnahmen zu ergreifen, um 
diesen Wert wieder einzuhalten, etwa durch eine Er-
höhung der Lüftungsrate. Im Falle der Überschreitung 
einer Kohlenmonoxid-Konzentration von 60 Parts per 
Million beziehungsweise 70 Milligramm pro Kubik-
meter im Besucherraum (Einschreitwert) ist der Shi-
sha-Betrieb so lange zu schließen, bis sichergestellt 
ist, dass der Maßnahmenwert (30 Parts per Million) 
wieder dauerhaft eingehalten wird. Die Lüftungsanla-
gen sind unter Beachtung der anerkannten Regeln der 
Technik und der bauordnungsrechtlichen Brand-
schutzanforderungen durch eine Fachfi rma zu instal-
lieren. Die Fachfi rma muss gegenüber der für den 
Vollzug des Gaststättenrechts zuständigen kommuna-
len Ordnungsbehörde bestätigen, dass die Lüftungs-
anlage für die Be- und Entlüftung der Gaststätte aus-
reichend dimensioniert und funktionstüchtig ist. Wäh-
rend des Einsatzes der Shisha-Pfeifen muss die 
Lüftungsanlage zum Schutz der Beschäftigten und 
Gäste in Betrieb sein. Im Bereich des Vorglühens be-
ziehungsweise der Vorhaltung glühender Kohlen ent-
stehendes Kohlenmonoxid muss über eine mechani-
sche Abzugsanlage (Rauchabzugsleitung mit einer 
Ansaugvorrichtung) am Entstehungsort erfasst und 
nach außen abgeführt werden. Dies kann separat oder 
auch über die Lüftungsanlage erfolgen. Der Shisha-
Barbetreiber hat zudem sicherzustellen, dass die Lüf-
tungsanlage (und – wenn vorhanden – die mechani-
sche Abzugsanlage) regelmäßig nach den Vorgaben 

des Herstellers auf Funktionsfähigkeit kontrolliert, 
gereinigt und gewartet wird. Eine Fachfi rma muss die 
Kontrolle und Wartung gegenüber der für den Vollzug 
des Gaststättenrechts zuständigen kommunalen Ord-
nungsbehörde bescheinigen.

  Beim Ableiten der Raumluft, die neben dem Kohlen-
monoxid auch mit Duftstoffen belastet sein kann, so-
wie der Rauchgase aus dem Vorglüh- und Vorhal-
tungsbereich der Kohlen ins Freie ist sicherzustellen, 
dass Anwohner beziehungsweise benachbarte Ein-
richtungen oder die Allgemeinheit nicht belästigt oder 
gefährdet werden. In der Regel ist es zum Schutz der 
Anwohner erforderlich, dass die Abluft und Rauch-
gase in den freien Luftstrom über das Dach mit einer 
Geschwindigkeit von mindestens sieben Metern pro 
Sekunde abgeleitet werden. Zur Beurteilung der Ab-
luft- und Rauchgasableitungen ist die zuständige Im-
missionsschutzbehörde im Beschwerdefall sowie im 
Erlaubnisverfahren frühzeitig zu beteiligen bezie-
hungsweise bei erlaubnisfreien Verfahren in Kenntnis 
zu setzen.

  Das technische Datenblatt der Be- und Entlüftungs-
anlage ist im Betrieb zu hinterlegen und Vertretern 
von Behörden oder der Feuerwehr auf Verlangen vor-
zulegen.

  Die vorstehenden Ausführungen stellen Mindestan-
forderungen dar. Im Einzelfall können sich weiterge-
hende Anforderungen auf der Grundlage von § 50 Ab-
satz 1 Nummer 11 BauO NRW 2018 ergeben. 

b)  Kohlenmonoxid-Melder

  Zur Überwachung der Kohlenmonoxid-Konzentration 
und ergänzend zu einer ausreichend bemessenen Be- 
und Entlüftung durch eine mechanische Lüftungsan-
lage sind in der Gaststätte, also sämtliche Gasträume 
einschließlich des Thekenbereichs sowie Vorberei-
tungsräume, Toiletten und Flure Kohlenmonoxid-Mel-
der anzubringen, welche mindestens den Anforderun-
gen der DIN EN 50291-1 entsprechen. Darüber hinaus 
muss der Kohlenmonoxid-Melder vor der Aktivierung 
des Alarms einen sogenannten Voralarm auslösen und 
mit einer Speicherfunktion ausgestattet sein. Zur Ver-
hinderung von Manipulationen muss der Kohlenmon-
oxid-Melder mit einer fest installierten und nicht aus-
baufähigen Batterie verbunden sein. Im Regelfall ist 
ein Kohlenmonoxid-Melder pro 25 Quadratmeter 
Gastraum zu installieren, bei Verschachtelung des 
Gastraumes müssen möglicherweise mehr Melder an-
gebracht werden. Der Kohlenmonoxid-Melder ist 
nach den Vorgaben des Herstellers im Gastraum anzu-
bringen. Gäste müssen einen eventuellen Alarm hören 
und sehen können.

  Eine Ausfertigung der Montage- und Betriebsanlei-
tung der Kohlenmonoxid-Warnmelder ist im Betrieb 
vorzuhalten und Vertretern von Behörden oder Feuer-
wehr auf Verlangen vorzulegen.

  Die Kohlenmonoxid-Warnmelder sind fortlaufend be-
triebsbereit zu halten und – sofern die Betriebsanlei-
tung nichts Anderes festlegt – im wöchentlichen Ab-
stand auf ihre Funktionsfähigkeit (Batterieversor-
gung) hin zu überprüfen. Die Anbringung der 
Warnmelder hat in Quellnähe (Anzündbereich und 
Konsumplätze der Shishas) zu erfolgen. Eine Anbrin-
gung in unmittelbarer Nähe eines Fensters ist ausge-
schlossen.

  Sofern ein Kohlenmonoxid-Warnmelder anschlägt, 
sind sofort sämtliche Shishas beziehungsweise alle 
glühenden Kohlen und alles glühende organische Ma-
terial zu löschen. Außerdem sind alle Fenster und Tü-
ren zu öffnen. Die Räume sind so lange zu lüften, bis 
die Kohlenmonoxid-Konzentration wieder unterhalb 
des Maßnahmenwerts von 30 Parts per Million bezie-
hungsweise 35 Milligramm pro Kubikmeter liegt. Im 
Falle der Überschreitung einer Kohlenmonoxid-Kon-
zentration von 60 Parts per Million beziehungsweise 
70 Milligramm pro Kubikmeter im Besucherraum 
(Einschreitwert) ist der Shisha-Betrieb so lange zu 
räumen, bis sichergestellt ist, dass der Maßnahmen-
wert (30 Parts per Million beziehungsweise 35 Milli-
gramm pro Kubikmeter) wieder dauerhaft eingehal-
ten wird.
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  Jedes Anschlagen eines Warnmelders ist mit Datum 
und Uhrzeit zu dokumentieren. Die Dokumentation 
ist in der Gaststätte vorzuhalten und Vertretern von 
Behörden auf Verlangen vorzulegen.

  Der Anzündbereich für die Kohlen ist mit einem fach-
gerecht installierten Rauchabzug auszustatten. Der 
Rauchabzug ist während des Anzündvorgangs sowie 
während der Lagerung glühender Kohlen stets in Be-
trieb zu halten. Über die fachgerechte Installation des 
Rauchabzugs ist der für den Vollzug des Gaststätten-
rechts zuständigen kommunalen Ordnungsbehörde 
vor der Inbetriebnahme von Anzündeinrichtungen, 
die keine Feuerstätten sind, ein Nachweis einer Fach-
fi rma oder einer sachkundigen Person vorzulegen. So-
weit als Anzündeinrichtung eine Feuerstätte genutzt 
wird, ist deren fachgerechte Installation vor der Inbe-
triebnahme durch einen Schornsteinfeger nachzuwei-
sen.

  Im Anzündbereich sowie im Bereich der Theke ist je-
weils ein Feuerlöscher der Größe III (zum Beispiel 
P  >= 6 Kilogramm, W >= 9 Liter, S >= 9 l) für die 
Brandklasse A nach DIN EN 2 vorzuhalten. Feuerlö-
scher müssen regelmäßig (alle zwei Jahre) durch 
Sachkundige und zur Prüfung befähigte Personen 
nach den allgemein gültigen und anerkannten Regeln 
der Technik (zum Beispiel DIN 14406-4 in Verbindung 
mit DIN 14406-4, Beiblatt 1) geprüft und instandge-
halten werden (siehe Prüfplakette auf dem Löschmit-
telbehälter).

  Der Umgang mit offenem Feuer beziehungsweise glü-
henden Kohlen ist auf einer feuerfesten und standsi-
cheren Unterlage und in sicherem Abstand zu brenn-
baren Materialien und elektrischen Kabeln und Ins-
tallationen vorzunehmen.

  Die Kohlen sind entsprechend den Vorgaben der Ge-
brauchsanleitung anzuzünden. Die Sicherheitshin-
weise des Herstellers sind strikt zu beachten.

  Beim Anzünden darf kein Funkenfl ug über die nicht 
brennbare Unterlage hinaus entstehen.

  Sämtliche Abfallbehälter müssen aus nicht brennba-
ren Stoffen bestehen und einen dicht schließenden 
Deckel oder eine selbstlöschende Funktion haben.

c)  Hinweise und Warnschilder

  Sämtliche Gäste sind durch Hinweise und Warnschil-
der entsprechend dem nachfolgenden Text über das 
Risiko nicht auszuschließender Gesundheitsgefahren 
zu informieren. Diese Information ist sichtbar und gut 
lesbar direkt im Eingangsbereich oder an der Ein-
gangstür des Shisha-Betriebes anzubringen. 

  Beispiel:

  „Sehr geehrte Gäste,

  dies ist eine Einrichtung, in der Wasserpfeifen (Shi-
shas) geraucht werden. Im Innenraum dieser Einrich-
tung dürfen Shishas nur mit Shiazo-Steinen und ge-
trockneten Früchten befüllt geraucht werden. Beim 
Zubereiten und Rauchen der Shishas entsteht Kohlen-
monoxid. Hierdurch können erhebliche Gesundheits-
gefahren entstehen, insbesondere für Schwangere so-
wie das ungeborene Kind und Personen mit Herz-
Kreislauf- oder Lungenerkrankungen.“ 

2.1.2

Anzeigepfl icht nach der Gewerbeordnung

Auf Grund der nach § 14 Absatz 1 GewO für alle stehen-
den gewerblichen Betätigungen geltenden Anzeigepfl icht 
besteht die Notwendigkeit der behördlichen Kenntnis-
nahme von der Existenz von Shisha-Betrieben. Bei der 
Gewerbeanmeldung ist die Tätigkeit des Gewerbebe-
triebs so konkret zu beschreiben, dass der Umfang der 
gewerblichen Tätigkeit sowie die wesentlichen Merkmale 
der Tätigkeit erkennbar sind. Der Betrieb eines Shisha-
Betriebes ist kein typischer Bestandteil einer gastrono-
mischen Tätigkeit und damit keine geschäftsübliche 
Leistung. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine ei-
genständige gewerbliche Tätigkeit, die, auch bei einer 
nachträglichen Erweiterung eines ursprünglich reinen 
Gastronomiebetriebes gemäß §  14  Absatz  1 Nummer  2 

GewO, angezeigt werden muss. Die Anzeige hat durch 
das Ausfüllen von Formularvordrucken zu erfolgen, sie 
kann aber auch in elektronischer Form erstattet werden 
(§ 14 Absatz 14 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 GewO in 
Verbindung mit § 1 folgende Verordnung zur Ausgestal-
tung des Gewerbeanzeigeverfahrens (Gewerbeanzeigen-
verordnung – GewAnzV) vom 22. Juli 2014). Wird die Ge-
werbeanzeige elektronisch erstattet, kann die zuständige 
Behörde zur elektronischen Datenverarbeitung Abwei-
chungen von der Form der in §  1 GewAnzV geregelten 
Vordrucke, nicht aber vom Inhalt der Anzeige zulassen. 
Letztlich muss die zuständige kommunale Ordnungsbe-
hörde aus der textlichen Eingabe der Tätigkeit ersehen 
können, dass es sich um einen sogenannten „Shisha-Be-
trieb“ handelt.

Wird die Aufnahme eines Shisha-Betriebes, entgegen der 
tatsächlichen Absicht, im schriftlichen Anzeigeformular 
beziehungsweise bei der Anmeldung mittels eines On-
line-Dienstes nicht erwähnt, so ist die betreffende Ge-
werbeanzeige als unvollständig zu betrachten. Wird eine 
spätere Erweiterung der gewerblichen Tätigkeit um ei-
nen Shisha-Betrieb nicht angezeigt, so stellt dies, wie 
oben dargelegt, ebenfalls einen Verstoß gegen die Anzei-
gepfl icht dar.

Sofern die Errichtung eines Shisha-Betriebes bekannt 
wird, sind die Einrichtungen insbesondere im Hinblick 
auf die unter 2.1.1.3.1 aufgeführten betrieblichen Min-
destanforderungen zu überprüfen und die gegebenen-
falls erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Hierbei 
sind die Ordnungsbehörden bei Bedarf durch andere 
Fachbehörden (insbesondere durch die Bauämter, Ar-
beitsschutz- und Gesundheitsbehörden) zu unterstützen.

Wird das Betreiben eines Shisha-Betriebs vorsätzlich 
oder fahrlässig nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig angezeigt, erfüllt dies gemäß § 146 Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe b GewO den Tatbestand ei-
ner Ordnungswidrigkeit. Die zuständige kommunale 
Ordnungsbehörde kann in diesem Fall nach §  146 Ab-
satz 3 GewO eine Geldbuße von bis zu 1 000 Euro ver-
hängen. Angesichts der Gefährdungslage, die von einem 
Shisha-Betrieb ausgeht und dem damit verbundenen 
Kontrollerfordernis im Hinblick auf die Vorkehrungen 
zum Schutz der Gäste ist grundsätzlich ein Bußgeldver-
fahren einzuleiten, wenn die betreffenden Gewerbetrei-
benden gegen die Anzeigepfl icht nach §  14  Ab-
satz  1  GewO verstoßen. Insoweit reduziert sich das an-
sonsten bestehende Entschließungsermessen der 
zuständigen Behörde auf „Null“.

2.2

Maßnahmen auf der Grundlage des Arbeitsschutzgeset-
zes (ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBl. I S.1246), das 
zuletzt durch Artikel 293 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist

Die Arbeit für die Beschäftigten eines Betriebes ist ge-
mäß § 4 Nummer 1 ArbSchG so zu gestalten, dass eine 
Gefährdung für das Leben sowie die physische und die 
psychische Gesundheit möglichst vermieden und die ver-
bleibende Gefährdung möglichst geringgehalten wird. 
Um dieses Ziel zu erreichen und ggf. geeignete Maßnah-
men zu treffen, hat der Arbeitgeber eine Gefährdungsbe-
urteilung vorzunehmen, § 5 Absatz 1 ArbSchG. Im Rah-
men dieser Beurteilung ist nach § 5 Absatz 1 ArbSchG in 
Verbindung mit §  3 Arbeitsstättenverordnung (Arb-
StättV) vom 12. August 2004 (BGBl.  I S.  2179), die zu-
letzt durch Artikel 226 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, auch zu beachten, 
ob für die Beschäftigten unter Berücksichtigung der 
Nutzung der Räumlichkeiten und der Anzahl der Perso-
nen, die sich maximal dort aufhalten können, ausrei-
chend gesunde Atemluft vorhanden ist.

In Bezug auf den Gehalt von Kohlenmonoxid in der 
Atemluft ist in der Technischen Regel für Gefahrstoffe 
900 unter „Arbeitsplatzgrenzwerte“ ein Grenzwert von 
30 Parts per Million beziehungsweise 35 Milligramm pro 
Kubikmeter als Schichtmittelwert bei täglich achtstün-
diger Exposition festgelegt worden. Bei einer Über-
schreitung des Grenzwertes wird die Gesundheit der Be-
schäftigten gefährdet.
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Die zuständigen Behörden sind nach §  22 Absatz  2 
Satz 1 und 2 ArbSchG dazu befugt, zu den Betriebs- und 
Arbeitszeiten die Geschäfts- und Betriebsräume der Shi-
sha-Betriebe zu betreten, zu besichtigen und zu prüfen, 
ob der Arbeitsplatzgrenzwert überschritten wird. Gemäß 
§ 22 Absatz 3 Satz 1 ArbSchG kann im Einzelfall ange-
ordnet werden, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und 
die verantwortlichen Personen beziehungsweise die Be-
schäftigten zur Abwendung der aus dem Kohlenmono-
xid-Vorkommen resultierenden Gesundheitsgefahren zu 
treffen haben. Insoweit soll insbesondere erwogen wer-
den, die Installation von Lüftungsanlagen und Kohlen-
monoxid-Meldern – sofern diese nicht im Betrieb vor-
handen sind oder nicht den erforderlichen Anforderun-
gen entsprechen – unter Berücksichtigung der unter 2.1.1 
aufgeführten Maßgaben anzuordnen.

Hat der jeweilige Shisha-Betreiber der auf der Grund-
lage von § 22 Absatz 3 ArbSchG gegen ihn ergangenen 
Anordnung vorsätzlich oder fahrlässig zuwidergehan-
delt, ist die Verhängung einer Geldbuße nach §  25 Ab-
satz  1 Nummer  2 a) ArbSchG zu erwägen. Diese kann 
gemäß § 25 Absatz 2 ArbSchG bis zu 25 000 Euro betra-
gen.

2.3

Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-
Westfalen (ÖGDG NRW) vom 25.  November  1997 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1032) geändert 
worden ist.

Auf der Ermächtigungsgrundlage des §  10 Absatz  2 
ÖGDG NRW kann die untere Gesundheitsbehörde zur 
Abwehr von gesundheitlichen Schäden oder Langzeit-
wirkungen in öffentlichen Gebäuden entsprechende 
Maßnahmen anordnen. Der Begriff des „öffentlichen Ge-
bäudes“ orientiert sich an der im Bauordnungsrecht ver-
wendeten Begrifflichkeit der „öffentlich zugänglichen 
baulichen Anlage“. Nach §  49  Ab-
satz 2 Satz 2 BauO NRW 2018 sind bauliche Anlagen öf-
fentlich zugänglich, wenn und soweit sie nach ihrem 
Zweck im Zeitraum ihrer Nutzung von im Vorhinein 
nicht bestimmbaren Personen aufgesucht werden kön-
nen. In der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung der BauO  NRW 2018 wurden unter §  55 Absatz  2 
Satz  1 als öffentlich zugängliche bauliche Anlagen ex-
emplarisch unter anderem Gaststätten, Verkaufsstätten 
sowie Kultureinrichtungen aufgelistet. Folglich sind 
prinzipiell auch die Shisha-Betriebe als „öffentliche Ge-
bäude“ im Sinne von § 10 Absatz 2 ÖGDG NRW anzuse-
hen.

Eine generelle Nachforschungspfl icht wird man der 
Norm indes nicht entnehmen können. Die unteren Ge-
sundheitsbehörden sind also nicht dazu verpfl ichtet, 
massenhaft Reihenuntersuchungen in Shisha-Betrieben 
im Hinblick auf den Kohlenmonoxid-Gehalt in der 
Raumluft vorzunehmen. Eine solche Untersuchungs-
pfl icht besteht im Rahmen der gebotenen Sachverhalts-
aufklärung aber dann, wenn es konkrete Hinweise auf 
gesundheitliche Schäden oder Langzeitwirkungen in be-
stimmten Shisha-Betrieben gibt. In diesen Fällen sind 
entsprechende Maßnahmen zu erwägen, insbesondere die 
Anordnung der Installation von Lüftungsanlagen und 
Kohlenmonoxid-Meldern – sofern diese nicht im Betrieb 
vorhanden sind oder nicht den erforderlichen Anforde-
rungen entsprechen – unter Berücksichtigung der unter 
Nummer 2.1.1.3.1 aufgeführten Maßgaben.

Die zuständige untere Gesundheitsbehörde kann Maß-
nahmen auf der Grundlage von §  10  Ab-
satz  2  ÖGDG  NRW auch gegenüber den Verantwortli-
chen öffentlicher Gebäude anordnen, die dort die Nut-
zung von Wasserpfeifen nicht gewerblich anbieten. 
Anordnungen sollte die Behörde im Einzelfall jedoch nur 
dann treffen, wenn in den betreffenden Räumlichkeiten 
ein regelmäßiger Konsum stattfi ndet und die Zurverfü-
gungstellung der Shishas ein gewisses Maß an Struktur 
und Organisation aufweist.

Zu beachten ist, dass die untere Gesundheitsbehörde we-
gen des in § 10 Absatz 1 ÖGDG NRW weit gefassten und 
allgemein gehaltenen Schutzauftrags gegenüber den 

nach dem jeweiligen Fachrecht zuständigen Behörden 
nur subsidiär zuständig ist.

2.4

Maßnahmen auf der Grundlage des Landes-Immissions-
schutzgesetzes (LImSchG) vom 18. März 1975 (GV. NRW. 
S.  232), das zuletzt durch Artikel  6 des Gesetzes vom 
20. September 2016 (GV. NRW. S. 790) geändert worden 
ist

Bei einem Shisha-Betrieb handelt es sich um eine Anlage 
nach § 2 LImSchG in Verbindung mit § 3 Absatz 5 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das zuletzt durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. Gemäß 
§ 3 Absatz 3 LImSchG ist bei der Errichtung von Anla-
gen Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen zu 
treffen. Der Stand der Technik ist einzuhalten.

Das Vorsorgegebot des § 3 Absatz 3 LImSchG ist, soweit 
ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist, vor 
allem im Rahmen dieses Verfahrens zu beachten. Ab-
satz 3 verlangt insbesondere, dass bei der Errichtung der 
Anlagen alle verhältnismäßigen Maßnahmen getroffen 
werden, die dem Stand der Technik (vergleiche § 2 Satz 1 
LImSchG in Verbindung mit § 3 Absatz 6 BImSchG) ent-
sprechen.

Sofern die an Shisha-Betriebe zu stellenden Anforderun-
gen im Einzelfall einer besonderen technischen Sach-
kunde und fachlichen Beurteilung auf dem Gebiet des 
Immissionsschutzes bedürfen, sollte die zuständige Im-
missionsschutzbehörde beteiligt werden.

3

Besondere Maßnahmen zum Schutz von Nichtrauchern, 
Kindern und Jugendlichen

3.1

Maßnahmen auf der Grundlage des Nichtraucherschutz-
gesetzes NRW (NiSchG NRW) vom 20. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 742), das zuletzt durch Gesetz vom 4. De-
zember 2012 (GV. NRW. S. 635) geändert worden ist 

In Bezug auf Shisha-Gaststätten fi nden grundsätzlich 
die Regelungen des Nichtraucherschutzgesetzes NRW 
Anwendung. Hiernach gilt sowohl für den Konsum kon-
ventioneller Tabakwaren als auch für das Inhalieren von 
Tabakerzeugnissen mittels Wasserpfeifen in Schank- 
oder Speisewirtschaften, unabhängig von der Betriebs-
art, Größe und Anzahl der Räume, ein ausnahmsloses 
Rauchverbot, vergleiche §  3  Absatz  1  Satz  1 in  Verbin-
dung mit § 2 Nummer 7 NiSchG NRW. Das Gesetz ver-
bietet jedoch nicht die Nutzung von Wasserpfeifen, in 
denen Shiazo-Steine oder getrocknete Früchte verwen-
det werden (Oberverwaltungsgericht Münster, Beschluss 
vom 1. August 2013 – 4 B 608/13). Darüber hinaus lässt 
sich dem Gesetz kein Verbot des Konsums von nikotin-
freien E-Zigaretten und damit auch nicht von E-Shishas 
entnehmen.

Die zuständigen Ordnungsbehörden haben angesichts 
dessen auf der Grundlage von § 5 Absatz 3 NiSchG NRW 
die Verhängung von Geldbußen von bis zu 2 500  Euro 
insbesondere dann zu erwägen, wenn der jeweilige Be-
treiber der Shisha-Gaststätte entgegen §  4  Ab-
satz 2 Satz 2 NiSchG NRW nicht die erforderlichen Maß-
nahmen ergreift, um Verstöße gegen das Rauchverbot von 
Tabakerzeugnissen zu verhindern. Die handelnde Be-
hörde muss zur Erforschung etwaiger Verstöße nötigen-
falls stichprobenartig Kontrollen durchführen. Konkret 
ist im Einzelfall zu ermitteln, ob der Betreiber die Was-
serpfeifen mit Tabakprodukten oder mit nikotinfreien 
Substanzen befüllt hat.

In welchem Umfang Kontrollen durchzuführen sind, ent-
scheidet die zuständige Behörde nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen. Zu beachten ist, dass jeder Gast einen geson-
derten Verstoß gegen das Rauchverbot begeht, bei dessen 
Duldung der jeweilige Betreiber der Shisha-Einrichtung 
jeweils erneut zur Verantwortung gezogen werden kann.
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3.2

Maßnahmen auf der Grundlage des Jugendschutzgeset-
zes (JuSchG) vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), das zu-
letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 10. März 2017 
(BGBl. I S. 420) geändert worden ist.

Nach §  10 Absatz  1 JuSchG dürfen in Gaststätten, Ver-
kaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit Tabakwaren 
und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Be-
hältnisse an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben 
werden noch darf ihnen das Rauchen beziehungsweise 
der Konsum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden. 
Von diesem Abgabe- und Rauchgestattungsverbot wer-
den Tabakwaren aller Art erfasst. Nach der Erweiterung 
des Wortlauts auf „andere nikotinhaltige Erzeugnisse 
und deren Behältnisse“ unterfallen dem Verbot nunmehr 
auch die nicht als Tabakwaren zu qualifi zierenden elekt-
ronischen Shishas, bei denen eine Nikotinlösung einge-
atmet wird. Zusätzlich umfasst der Tatbestand gemäß 
Absatz 4 nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Shi-
shas, in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches Heiz-
element verdampft und die entstehenden Aerosole mit 
dem Mund eingeatmet werden sowie deren Behältnisse.

§  10 JuSchG verbietet Kindern und Jugendlichen nach 
geltender Rechtslage jedoch nicht die Nutzung (Abgabe/
Konsum) von konventionellen Wasserpfeifen mit tabak- 
und nikotinfreien Produkten.

Ordnungs- und Kreispolizeibehörden können nach Prü-
fung im Einzelfall über § 7 JuSchG verfügen, dass Kin-
dern und Jugendlichen die Anwesenheit in einem Shi-
sha-Betrieb nicht gestattet werden darf, wenn von die-
sem Betrieb Gefährdungen insbesondere für das 
körperliche Wohl von Kindern und Jugendlichen ausge-
hen. Das kann auch für Betriebe ohne Alkoholausschank 
zutreffen, für die die Aufenthaltsbeschränkungen für 
Gaststätten des § 4 JuSchG nicht gelten. Die angenom-
mene Gefährdung für Kinder und Jugendliche nach § 7 
JuSchG ist von der verfügenden Stelle positiv zu benen-
nen und konkret zu begründen.

Sofern von einem Shisha-Betrieb eine unmittelbare Ge-
fahr insbesondere für das körperliche Wohl eines Kindes 
oder einer beziehungsweise eines Jugendlichen ausgeht, 
hat die zuständige Behörde die minderjährige Person 
zum Verlassen des Ortes anzuhalten (§ 8 JuSchG). Zuwi-
derhandlungen der Betreiber gegen Verbote und/oder 
Anordnungen nach §  7 JuSchG stellen gemäß §  28 Ab-
satz 1 Nummer 9 JuSchG eine Ordnungswidrigkeit dar.

Ein Verstoß gegen die Verbotsnorm des §  10 Absatz  1 
JuSchG stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 28 Ab-
satz 1 Nummer 12 JuSchG dar. In beiden Fällen sind die 
zuständigen Behörden dazu angehalten, zu prüfen, ob 
auf der Grundlage von §28 Absatz. 5 JuSchG eine Geld-
buße von bis zu 50 000 Euro gegen den Betreiber des je-
weiligen Shisha-Betriebes verhängt werden soll. Im Hin-
blick auf die Bemessung der Geldbuße ist §  17  Ab-
satz  4  des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl.  I S.  602), das zuletzt durch Artikel 185 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl.  I S.  1328) geändert 
worden ist, zu beachten. Danach soll die Geldbuße den 
Gewinn, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezo-
gen hat, übersteigen.

4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2025 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2020 S. 595

702

Änderung des Runderlasses
„Richtlinie über die Gewährung 
von Stipendien zur Förderung

von innovativen Unternehmensgründungen 
in Nordrhein-Westfalen

„Gründerstipendium. NRW““
Runderlass 

des Ministeriums für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie

Vom 8. September 2020 

1

Der Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Energie vom 15. Juni 2018 
(MBl. NRW. S.  374), der durch den Runderlass vom 
22. November 2018 (MBl. NRW. S. 686) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  Nummer 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird nach dem Wort „Verwaltungs-
vorschriften“ die Angabe „vom 10. Juni 2020 
(MBl. NRW. S. 303)“ eingefügt.

 b)  In Absatz 3 Satz 3 werden nach den Wörtern „da-
mit sie sich intensiv“ die Wörter „im Hauptberuf“ 
eingefügt.

2.  Nummer 3.1 Buchstabe b wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach den Wörtern „zum Zeit-
punkt der Antragstellung“ die Wörter „bei der 
Bewilligungsstelle“ eingefügt.

 b)  In Satz  2 wird der 2. Halbsatz „die in der Ge-
schäftsführung des gegründeten Unternehmens 
tätig sind.“ durch den Halbsatz „die zum Zeit-
punkt der Gründung in dem gegründeten Unter-
nehmen in der Geschäftsführung oder als Proku-
ristin oder Prokurist mit einem stimmberechtig-
ten Anteil an dem gegründeten Unternehmen 
tätig sind.“ ersetzt.

3.  In Nummer 3.2 Satz 2 werden nach dem Wort „Die“ 
die Wörter „Stipendiatinnen und“ eingefügt.

4.  Nummer 4.1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 3 wird gestrichen.

 b)  Nach Satz  2 werden die folgenden Sätze einge-
fügt:

   „Der Jury soll mindestens eine Frau angehören. 
Sollte kein geeignetes weibliches Jury-Mitglied 
gefunden werden, ist dies vom betreuenden Netz-
werk gegenüber der Projektkoordination zu be-
gründen.“

5.  In Nummer  4.2 werden nach Satz  2 die folgenden 
Sätze eingefügt:

  „Die Jury kann in ihr Votum die Verpfl ichtung auf-
nehmen, dass die Stipendiatin oder der Stipendiat 
den Projektfortschritt im siebten oder achten Monat 
der Förderung der Jury erneut vorstellen muss. 

  Bei einem negativen Votum kann die Bewerberin oder 
der Bewerber, sich der Jury nach einer Überarbeitung 
des Ideenpapiers erneut vorstellen. Eine Vorstellung 
vor einer anderen Jury ist nur aus fachlichen Gründen 
nach Verweisung durch die erste Jury zulässig.“

6.  Nummer 4.3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach den Wörtern „Gründungsnetzwerk betreut 
die“ werden die Wörter „Stipendiatinnen und“ 
eingefügt.

 b)  Nach den Wörtern „in der Unterstützung von 
Existenzgründungen“ werden die Wörter „oder 
mit eigener Gründungserfahrung“ eingefügt.

7.  Nummer 4.4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach den Wörtern „führt mit 
den“ die Wörter „Stipendiatinnen und“ eingefügt.
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 b)  In Satz 2 wird nach den Wörtern „werden indivi-
duell zwischen“ die Wörter „der Stipendiatin 
oder“ eingefügt.

 c)  Nach Satz  2 werden die folgenden Sätze einge-
fügt:

   „Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind ver-
pfl ichtet, die im Coaching- beziehungsweise Be-
treuungsfahrplan vereinbarten Termine mit dem 
Coach einzuhalten. Nach der Vereinbarung des 
Coaching-beziehungsweise Betreuungsfahrplans 
sollen mindestens zwei weitere verbindliche Ter-
mine mit dem Coach vereinbart werden.“

8.  In Nummer  4.5 werden nach den Wörtern „Das 
Gründungsnetzwerk unterstützt die“ die Wörter 
„Stipendiatinnen und“ eingefügt.

9.  In Nummer 4.8 Satz 1 werden nach den Wörtern „des 
Lebensunterhalts“ die Wörter „der Stipendiatin 
oder“ eingefügt.

10.  In Nummer 4.10 Satz 2 werden die Wörter „mehr als 
zehn Stunden pro Woche sind ausgeschlossen.“ durch 
die Wörter „weniger als fünfzehn Stunden pro Woche 
sind zulässig.“ ersetzt.

11.  In Nummer 5.6 Satz 2 werden nach dem Wort „Die“ 
die Wörter „Stipendiatinnen und“ eingefügt.

12.  In Nummer  6.1 wird nach Satz1 der folgende Satz 
eingefügt:

  „Bei einem zeitlichen Auseinanderfallen ist auf das 
zeitlich erste Ereignis abzustellen.“

13.  Nummer 6.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 Buchstabe a werden die Wörter „des An-
tragstellers“ durch die Wörter „der antragstellen-
den Person“ ersetzt.

 b)  In Satz 1 Buchstabe d werden nach den Wörtern 
„voraussichtlichen Ausgaben“ die Wörter „der 
Stipendiatin oder“ eingefügt.

 c)  In Satz  2 werden die Wörter „in schriftlicher 
Form“ gestrichen.

 d)  Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

   „Anträge und Dokumente können schriftlich oder 
gemäß der Verwaltungsvorschrift Nummer 14.1 zu 
§ 44 LHO in Verbindung mit § 3a Absatz 2 Num-
mer  1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW.) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S.  602) in der jeweils geltenden 
Fassung elektronisch übermittelt werden.“ 

 e)  Satz 5 wird Satz 6 und in Buchstabe e das Wort 
„Begründeter“ durch die Wörter „Aktueller be-
gründeter“ ersetzt.

14.  In Nummer 6.5 wird in Satz 1 und Satz 2 die Angabe 
„2020“ durch die Angabe „2023“ ersetzt.

15.  Nummer 6.8 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „von dem Coach ge-
prüfte und abgezeichnete“ gestrichen.

 b)  In Satz 2 werden nach den Wörtern „Der Verwen-
dungsnachweis besteht aus einem“ die Wörter 
„von dem Coach inhaltlich geprüften und abge-
zeichneten“ eingefügt.

 c)  In Satz  2 werden nach den Wörtern „und einer 
Bestätigung“ die Wörter „der Stipendiatin oder“ 
eingefügt.

16.  Nummer 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Satz  2 werden die folgenden Sätze einge-
fügt:

   „Kommt die Stipendiatin oder der Stipendiat ei-
ner Verpfl ichtung zur Vorstellung des Projektfort-
schrittes vor der Jury nicht nach oder ist bei der 
Vorstellung vor der Jury kein ausreichender Pro-
jektfortschritt erkennbar, ist die Nichterfüllung 
der Verpfl ichtung oder die negative Entscheidung 
der Jury der Bewilligungsstelle von dem Netz-
werk unverzüglich mitzuteilen.“

 b)  Satz 3 wird Satz 4 und die Wörter „bei einem ne-
gativen Votum der Jury“ werden durch die Wörter 
„in diesen Fällen“ ersetzt.

17.  In Nummer 8 Satz 3 werden nach den Wörtern „Die 
geförderten“ die Wörter „Stipendiatinnen und“ ein-
gefügt.

18.  In Nummer 9 Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch 
die Angabe „2024“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft.

– MBl. NRW. 2020 S. 599

910

Änderung des Runderlasses 
„Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen an Kommunen 
zur Entlastung von Beitragspfl ichtigen 

bei Straßenausbaumaßnahmen 
in Nordrhein-Westfalen

(Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge)“
Runderlass des

Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung
– 305 – 49.01.03 – 74.1

Vom 2. September 2020

1

Die Anlagen zum Runderlass des Ministeriums für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung „Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen 
zur Entlastung von Beitragspfl ichtigen bei Straßenaus-
baumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtli-
nie Straßenausbaubeiträge)“ vom 23. März 2020 (MBl. 
NRW S.  203) erhalten die aus dem Anhang zu diesem 
Runderlass ersichtliche Fassung.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.
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Anlage B (Zuwendungsbescheid zu 6.2)

Zuwendungsbescheid 

Förderung aus dem landeseigenen Förderprogramm 
„Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen“ im Haushaltsjahr 20  

Ihr Antrag vom  TT.MM.JJJJ
 

1. Bewilligung

  Auf Ihren vorgenannten Antrag bewilligen wir Ihnen aus Mitteln des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 

 für die Zeit  von  bis  (Bewilligungszeitraum)
  
 eine Zuwendung in Höhe von €  (in Worten:  Euro)

  zur anteiligen Deckung des umlagefähigen Aufwands der unter Nr. 2 dargestellten Straßenausbaumaßnahme, sodass 
die von den Straßenausbaubeitragspflichtigen nach Maßgabe der örtlichen Satzung zu erhebenden Straßenausbau-
beiträge auf der Grundlage dieses geminderten Aufwands zu ermitteln sind und hierdurch die angestrebte Entlastung 
des Beitragspflichtigen bewirkt wird.

2. Beschreibung der geförderten Maßnahme

  Gefördert wird der umlagefähige Aufwand der beitragspflichtigen  
Straßenausbaumaßnahme gemäß Ihres Antrages   vom  TT.MM.JJJJ

 Kurzbeschreibung

 

3. Finanzierungsart/-höhe

  Die Zuwendung wird in der Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 50% (Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag 
unter Ziffer 1) zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (Finanzierungsplan siehe Anlage 2, vorausgefüllter Schluss-
verwendungsnachweis)

 in Höhe von €  als zweckgebundene Zuwendung gewährt.

  Die Anteilsfinanzierung darf zusammen mit den erhobenen Straßenausbaubeiträgen die zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben nicht überschreiten. 

4. Bewilligungsrahmen

 Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrages ist wie folgt vorgesehen:

 Im Haushaltsjahr 20  : € 

5. Auszahlung

  Abweichend von Nummer 1.4 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) 
wird die Zuwendung automatisch nach Bestandskraft dieses Bescheides zu Ihren Gunsten auf die im Antrag 
 angegebene Bankverbindung ausgezahlt. 

 Ein Antrag auf Auszahlung Ihrerseits ist nicht erforderlich.
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II. Nebenbestimmungen

Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G; Anlage 1) sind 
Bestandteil dieses Bescheids. Hierzu wird Folgendes bestimmt:

1.  Die Maßnahme ist vom  bis  durchzuführen  
(Durchführungszeitraum).

2. Ergänzend gelten folgende Nebenbestimmungen:

2.1.  Abweichend von Nummer 1.4 der ANBest-G wird die Zuwendung automatisch nach Bestandskraft dieses  Bescheides 
ausgezahlt.

2.2.  Sofern sich nach Ziffer 2 der ANBest-G die Ausgaben nachträglich ermäßigen oder eine Änderung der Finanzierung 
eintreten sollte, sind überzahlte Beträge zu erstatten.

2.3. Die Nummern 3.1, 3.2, 9.4 und 9.5 der ANBest-G sind nicht anwendbar.

2.4.  Die beantragte Weiterleitung der Zuwendung an rechtlich verselbständigte juristische Personen des öffentlichen 
Rechts ist zulässig, soweit die Beitragsbescheide von diesen erlassen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass  
der oder die Dritte dieselben Bestimmungen des Zuwendungsbescheides zu beachten hat und dieselben Neben-
bestimmungen auferlegt werden. Insbesondere ist durch den Weiterleitenden sicherzustellen, dass die Prüfungs-
rechte nach Nr. 8 ANBest-G auch beim Weiterleitungsempfänger durchgesetzt werden. Die Zuwendungsmittel sind 
unverzüglich an den oder die Dritte weiterzuleiten.

  Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungsmittel ist Ihnen durch die Weiterleitungsempfängerin/den 
Weiterleitungsempfänger nachzuweisen. Der NRW.BANK ist mit Ihrem Verwendungsnachweis die Kopie des 
Weiterleitungsbescheides sowie eine Kopie des Nachweises der Verwendung des Weiterleitungsempfängers 
vorzulegen.

2.5.  Die Zuwendungsempfängerin/Der Zuwendungsempfänger weist in den Beitragsbescheiden auf die Unterstützung 
durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hin und 
nennt dabei zusätzlich die jeweilige Höhe der Landesförderung im Einzelfall.

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht (zuständiges 
Gericht s. § 17 Justizgesetz) Klage erheben.

Die Klage kann schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Sie muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage 
nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts 
erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe 
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. November 2017  
(BGBl. I S. 3803).

Hinweis

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Anlagen

1.  Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G)
2. Vordruck Schlussverwendungsnachweis

Mit freundlichen Grüßen
NRW.BANK

  
(Unterschrift[en])
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III

Landschaftsverband Rheinland

18. Sitzung der 
14. Landschaftsversammlung Rheinland

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 18. September 2020

Die 18. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Rhein-
land fi ndet am 30. September 2020, 10.00 Uhr im Gürze-
nich Köln, Großer Saal, Martinstraße 29-37, 50667 Köln 
statt. Die Einberufung mit Tagesordnung ist im Internet 
unter www.bekanntmachungen.lvr.de öffentlich bekannt 
gemacht.

Köln, den 18. September 2020

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2020 S. 609

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

14. Sitzung der 
14. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Vom 21. September 2020

Die 14. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung Westfa-
len-Lippe fi ndet am 8. Oktober 2020, 10.00 Uhr, An den 
Speichern 10, 48157 Münster, statt. Die Einberufung mit 
Tagesordnung wird im Internet unter http://www.lwl.
org/LWL/Der_LWL/Organisation/ Zahlen-Fakten-Doku-
mente/Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht.

Münster, den 21. September 2020

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2020 S. 609 

Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses NRW

Sitzungstermine
des Landespersonalausschusses NRW

im Geschäftsjahr 2021
Bekanntmachung 

der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses NRW

Az.: -04.01-17-/20 

Vom 9. September 2020

Die Sitzungstermine des Landespersonalausschusses 
NRW für das Geschäftsjahr 2021 

werden wie folgt festgelegt:

13.* Sitzung: Mittwoch, 24. Februar 2021
Abgabetermin für Anträge: Mittwoch, 27. Januar 2021

14.* Sitzung: Mittwoch, 26. Mai 2021
Abgabetermin für Anträge: Mittwoch, 28. April 2021

15.* Sitzung: Mittwoch, 11. August 2021 
Abgabetermin für Anträge: Mittwoch, 14. Juli 2021

16.* Sitzung: Mittwoch, 24. November 2021
Abgabetermin für Anträge: Mittwoch, 27. Oktober 2021

Vollständige Antragsunterlagen (siehe § 1 Verfahrensord-
nung, Anlage zu § 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung des 
Landespersonalausschusses vom 23. August 2018 (MBl. 
NRW. S. 480)), die bis zum Abgabetermin bei der Ge-
schäftsstelle eingehen, werden in der Regel in der folgen-
den Sitzung behandelt.

*  In der 17. Amtsperiode fanden zwei Sondersitzungen 
statt.

– MBl. NRW. 2020 S. 609
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Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 

eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. 
Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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